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1.  Einführ ung  und Ausgangslage  

1.1.  Grundidee  

Ziel des Konzepts ăLow-clearance Rapid Transitò (LCRT) ist ein städtisches Schienenverkehrsmittel, das 

weitestmöglich die Kostenvorteile der Straßenbahn mit der Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit der U -

Bahn vereinen soll. Gegenüber bisherigen Schnellstraßenbahnkonzepten tragen folgende innovativen 

Elemente zur besseren Erreichung dieses Ziels bei: 

¶ Die LCRT-Trasse verläuft überwiegend abgezäunt auf Straßenniveau, anstelle einer 

durchgehenden Hoch- oder Tieflage werden Querstraßen mit einzelnen Unterführungen 

unterquert.  

¶ Es wird nicht für jede Querstraße eine Unterfü hrung errichtet, sondern nur für höherrangige 

Straßen in einem Abstand von etwa 250-400m zueinander. Dazwischen werden niveaugleiche, 

technisch gesicherte FußgängerInnen-Übergänge realisiert.  

¶ Die LCRT-Fahrzeuge sind deutlich niedriger  als konventionelle St raßenbahnen, dadurch werden 

Unterführungen verkürzt und baulich vereinfacht . 

¶ Bei den Unterführungen werden zugleich die LCRT-Gleise abgesenkt und die Fahrbahnen 

angehoben, sodass insgesamt weniger Rampenlängen und Baumassen anfallen. 

 

Abbildung 1:Beispielhafte Darstellung einer LCRT-Unterführung  

1.2.  Ausgangslage: Durchschnittsgeschwindigkeiten von U -

Bahnen und Straßenbahnen verschiedener Anlageform  

Die Idee einer ăSchnellstraÇenbahnò oder der ăPriorisierungò der StraÇenbahn gegen¿ber dem 

Individualverkehr ist nicht neu. Seit langem werden diese Lösungen vorgeschlagen, um bei wesentlich 

geringeren Kosten ähnliche Qualität wie eine U -Bahn zu erreichen. Trotzdem haben sie bei weitem 

nicht die Popularitªt ăvollwertigerò U-Bahn-Linien err eicht.  

Um die Wirksamkeit dieser Straßenbahn-Beschleunigungsmaßnahmen zu quantifizieren, wurden 

Streckenlängen, Fahrzeiten und die Anzahl an Haltestellen für insgesamt 39 beispielhafte 

Linienabschnitte in Wien und anderen mitteleuropäischen Städten erhobe n. Diese Beispiele wurden in 

folgende vier Gruppen eingeteilt:  

¶ Tram im Mischverkehr: Straßenbahn, deren Gleise überwiegend auch vom Individualverkehr als 

Fahrspuren benutzt werden  

¶ Tram mit eigenem Gleiskörper: Straßenbahn, auf deren abgetrenntem Gleiskörpe r zwar kein 

Individualverkehr in Längsrichtung stattfindet, die jedoch entsprechend der üblichen 

Maschenweite des innerstädtischen Straßenverkehrs niveaugleiche Kreuzungen aufweist 

¶ Voll segregierte Schnelltram: Straßenbahn, die nicht nur einen eigenen, vom  Individualverkehr 

getrennten Fahrweg aufweist, sondern auch konsequent niveaufrei trassiert ist  

¶ U-Bahn: klassische U-Bahnen mit entsprechend großen Garnituren, Zugsicherung und 

überwiegend unter - oder überirdischer Linienführung  



Allgemeine Machbarkeitsstudie  LCRT (Low-Clearance Rapid Transit)   

 

Zwecks Berücksichtigung der Wirkung unterschiedlicher Haltestellenabstände wurde angenommen, dass 

jeder Stationshalt einen Zeitverlust von 35 Sekunden bewirkt, darin ist nicht nur die Haltezeit selbst 

enthalten, sondern auch die Zeit für Bremsen und Beschleunigen abzüglich der hypo thetischen Zeit für 

das Durchfahren des Brems- und Beschleunigungsweges mit der durchschnittlichen Fahrgeschwindigkeit.  
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Abbildung 2: Durchschnittsgeschwindigkeiten ohne Haltezeitverluste für U -Bahnen und Straßenbahnen untersch iedlicher 

Charakteristik in Wien und anderen mitteleuropäischen Städten  

Die errechneten mittleren Fahrgeschwindigkeiten für die verglichenen Beispiele sind in Abbildung 2 

dargestellt: Die Mittelwerte betragen für U -Bahnen 53 km/h und für voll segregierte 

Schnellstraßenbahnen 48 km/h, hingegen für Straßenbahnen mit eigenem Gleiskörper 27 km/h und für 

Straßenbahnen im Mischverkehr gar nur 22 km/h. Es zeigt sich also, dass der Fahrzeitgewinn durch die 

Schaffung eigener Gleiskörper wesentlich geringer ist, als jener durch die Vermeidung niveaugleicher 

Kreuzungen. Abschnittsweise erreichen somit bestehende Schnellstraßenbahn-Lösungen wie 

beispielsweise in Praha oder Brno ähnlich gute Fahrzeiten wie U -Bahnen. Allerdings verlaufen diese 

Strecken zumeist nicht durch historisch gewachsenes Stadtgebiet, sondern entweder durch 

Satellitenstädte, bei denen die niveaufreie Schnellstraßenbahntrasse von Anfang an mitgeplant wurde, 

oder entlang natürlich er Barrieren wie z.B. der Vltav a in Praha. Sobald man sich dem Stadtzentrum 

nähert, müssen entweder erst recht die geringen Geschwindigkeiten im Mischverkehr, oder ein Umstieg 

auf die U-Bahn in Kauf genommen werden. Dieser Nachteil dürfte auch dafür ausschlaggebend gewesen 

sein, die ein zige nennenswerte Schnellstraßenbahn in Wien, die Linie 64, durch die Verlängerung der U6 

zu ersetzen, welche bei praktisch gleichen Fahrzeiten am betroffenen Abschnitt den Vorteil einer 

schnellen und umsteigefreien Weiterfahrt quer durch die Stadt aufweis t. Während in Neubaugebieten 

am Stadtrand mit großzügigen Platzverhältnissen auch niveaugleiche Kreuzungen beispielsweise mit 

eisenbahnmäßigen Bahnübergängen so gestaltet werden können, dass kaum Behinderungen für den 

Straßenbahnverkehr auftreten, zeigen d ie zuvor dargestellten Geschwindigkeitsvergleiche im 

innerstädtischen Gebiet auch eine geringe Wirksamkeit der Ampelbeeinflussung durch die Straßenbahn: 

Im gleichermaßen dicht verbauten wie befahrenen Gebiet dürfte eine rigorose Bevorrangung der 

Straßenbahn nach dem Prinzip ăHalt nur an der Haltestelleò zwar theoretisch funktionieren, in der 

Praxis aber entweder an politischer Undurchsetzbarkeit scheitern, oder an fehlender Disziplin der 
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AutofahrerInnen, welche in die Kreuzung einfahren, obwohl der dahinter  liegende Straßenabschnitt 

bereits von anderen Fahrzeugen blockiert ist .  
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Abbildung 3: Aus den Beispielen in Abbildung 2 abgeleitete Durchschnittsgeschwindigkeiten inklusive Haltezeitv erlusten 

je nach Haltestellenabstand  

In Abbildung 3 sind für die einzelnen Verkehrsmittel Durchschnittsgeschwindigkeiten inklusive 

Haltezeiten je nach Haltestellenabstand dargestellt, die aus den zuvor ermittelten durchschnittlichen 

Fahrgeschwindigkeiten errechnet wurden.  

Eine ähnliche Einteilung von ÖV-Systemen nach ihrer Trennung vom Individualverkehr und erzielbaren 

Geschwindigkeiten wurde von der International Tunneling Association durchgeführt 1:  

¶ òComplete separationó, entsprechend den oben angef¿hrten Kategorien òU-Bahnó und òVoll 

segregierte Schnelltramó, mit Durchschnittsgeschwindigkeiten (inkl. Halten) von 30-60 km/h  

¶  òSubstantial separationó, entsprechend in etwa der oben angef¿hrten Kategorie òTram mit 

eigenem Gleiskºrperó, mit Bevorrangung an Kreuzungen, mit Durchschnittsgeschwindigkeiten 

von 20-30 km/h  

¶  òpartial or no separationó entsprechend in etwa der oben angef¿hrten Kategorie òTram im 

Mischverkehró mit oder ohne Bevorrangung an Kreuzungen, mit Durchschnittsgeschwingkeiten 

von 12-15 km/h  

Nachdem bei gegebenem Intervall der Bedarf an Fahrzeugen indirekt proportional zu 

Durchschnittsgeschwindigkeit und Wendezeiten ist, bewirken Fahrzeitverkürzung und dank Eliminierung 

straßenverkehrsbedingter Störungen gesteigerte Pünktlichkeit ein erhebliches Einsparungspotenzial: 

Entsprechend der in Abbildung 3 dargestellten Geschwindigkeitsunterschiede wären die Fuhrparkkosten 

selbst bei um 40-100% höheren Kosten je Fahrzeug niedriger, als jene einer konventionellen 

Straßenbahn und zusätzlich verringern sich noch entsprechend die Fahrpersonalkosten.  
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1.3.  Anwendungsbereiche von  LCRT  

Je nach Stadtgröße und bestehenden ÖV-Systemen kann LCRT folgende verkehrliche Aufgaben 

übernehmen: 

¶ Neues LCRT-Netz zusätzlich zu Straßenbahn: In mittelgroßen Städten, die nach bisherigen 

Maßstäben zu klein sind, um Nachfrage und Finanzierung für konventionelle U -Bahnen 

aufzubringen, wird mit  LCRT erstmals ein übergeordnetes Verkehrssystem mit höheren 

Geschwindigkeiten und längeren Haltestellenabständen finanzierbar.  

¶ Beschleunigung bestehender Straßenbahnlinien: Besteht für ein neues übergeordnetes 

Verkehrssystem kein Bedarf, weil die Stadt dafür zu klein ist oder ohnehin bereits ein 

ausreichend dichtes konventionelles U-Bahn-Netz vorhanden ist, können bestehende 

Straßenbahnlinien zu LCRT-Strecken umgebaut werden, um bei unverändertem 

Haltestellenabstand Fahrzeit zu sparen.  

¶ Neues Straßenbahnnetz zusätzlich zu Bus: Für Städte, die bislang nur über ein Autobus- oder O-

Bus-Netz verfügen, kann die gegenüber konventionellen Straßenbahnen höhere Attraktivität  von 

LCRT ausschlaggebend sein, sich für ein städtisches Schienenverkehrssystem zu entscheiden. 

¶ Zusätzliche U-Bahn-Linien: In Großstädten, die bereits über ei n konventionelles U-Bahn-Netz 

verfügen, können zusätzliche Linien statt als konventionelle U -Bahnen als LCRT errichtet 

werden, wobei die Kostenersparnis genutzt werden kann, um ein dichteres Liniennetz zu 

realisieren.  

¶ Extraschneller Stadtverkehr: Wird dank  der geringeren Infrastrukturkosten zu gleichen Kosten 

ein dichteres Netz realisiert, kann dies auch in der Form geschehen, dass eine weitere 

Geschwindigkeitsebene mit gegenüber konventionellen U -Bahnen noch größeren 

Haltestellenabständen und entsprechend noch höheren Durchschnittsgeschwindigkeiten 

hinzugefügt wird: Solche Linien würden quer durch die ganze Stadt oder tangential am 

Stadtrand entlang führen und nur an Umsteigeknoten zu anderen U -Bahn- oder 

Regionalverkehrslinien halten. Damit könnten auch be i langen Fahrtweiten, auch außerhalb der 

Hauptverkehrszeiten Fahrzeiten erreicht werden, die zu Stadtautobahnen konkurrenzfähig sind.  

¶ Stadtregionalbahn: Das Konzept von LCRT eignet sich aus folgenden Gründen auch sehr gut für 

Lokalbahnlösungen zwischen Stadt und Umland mit oder ohne Mitbenutzung von 

Vollbahnstrecken:  

o Während bestehende Regionalbahnen oder Überlandstraßenbahnen in der Regel entweder 

nur am Ortsrand vorbeiführen, oder aufgrund zahlreicher Eisenbahnkreuzungen recht 

langsam unterwegs sind, kann eine LCRT-Strecke zu angemessenen Kosten mit hoher 

Geschwindigkeit direkt durch die Ortschaften geführt werden.  

o Ein häufiges Problem von Stadtregionalbahn-Konzepten sind unterschiedliche 

Kapazitätserfordernisse innerstädtisch und im Stadt -Umland: So kann es einerseits 

vorkommen, dass auf eingleisigen oder mit dem Vollbahnverkehr geteilten Außenästen 

mangels Streckenkapazitäten nur Intervalle von 15 -30 Minuten möglich sind und daher 

der einzelne Zug wesentlich mehr Kapazität benötigt, als im innerstädtisch en 

Straßenbahnverkehr möglich ist2. Handelt es sich beim innerstädtischen Abschnitt 

hingegen um eine U-Bahn und verkehrt die suburbane Lokalbahn in kürzeren Intervallen, 

kann das gegenteilige Problem auftreten:  Die U -Bahn-Züge wären für die Lokalbahn 

überdimensioniert und für ihre Bahnsteige zu lang, die kurzen Lokalbahnzüge wiederum 

wären im innerstädtischen Abschnitt ständig überfüllt a. Hier käme die höhere Flexibilität  

von LCRT im Hinblick auf die Zuglänge zum Tragen: Verglichen mit konventionellen U -

Bahnen können aufgrund des geringeren Infrastrukturkostenanteils eher mehrere Linien 

                                            
a Dieses Problem würde beispielsweise bei einer Einbindung der Wiener Lokalbahn in die U6 auftreten.  
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gebaut werden, die jeweils mit kürzeren Zügen befahren werden. Verglichen mit 

Straßenbahnen wiederum kann leichter auf einen Betrieb mit längeren Zügen umgestellt 

werden, da  keine Wechselwirkungen mit dem sonstigen Straßenverkehr (z.B. durch den 

langen Zug blockierte Kreuzungen) auftreten.  

Bei einer Realisierung als Stadtregionalbahn sollte die Höchstgeschwindigkeit 80 -100 km/h (statt 60) 

betragen, ob auch Unterführungen auf diese Geschwindigkeiten ausgelegt werden oder vor diesen 

entsprechend abgebremst wird, wäre nach den örtlichen Gegebenheiten zu entscheiden.  

Verglichen mit den unterschiedlichen Ausformungen konventioneller U -Bahnen lässt sich der 

Einsatzbereich von LCRT wie folgt skizzieren:  

¶ Wo eine U-Bahn in Hochlage möglich ist, kann jedenfalls auch eine LCRT-Linie realisiert werden  

¶ Anstelle einer U-Bahn in seichter Tieflage kann fast immer eine LCRT-Linie errichtet werden  

¶ Die freie Trassierung einer bergmännisch zu bauenden U-Bahn kann mit dem LCRT-Konzept nicht 

erreicht werden.   

Die Eignung unterschiedlicher Bebauungsstrukturen für die Anlage von LCRT-Strecken wird in Kapitel 4 

detaillierter behandelt.  

1.4.  Aufgabenstellung und Glie derung dieser Studie  

Diese Studie soll zunächst klären, in welchen Ausprägungen LCRT sinnvoll umgesetzt werden könnte:  

¶ Fahrzeug- und Trassierungsparameter der LCRT-Linien wie beispielsweise Höhen und Breiten, 

Steigungen, vertikale und horizontale Krümmungs radien sowie Geschwindigkeiten 

¶ Trassierungsparameter der von der Umgestaltung betroffenen Straßenräume  

¶ Spurführungstechnische und andere fahrzeugtechnische Optimierungsansätze 

¶ Bauliche und gleistopologische Ausgestaltung von Kreuzungsstationen 

Weitere Aufgabe der Studie ist eine qualifizierte Schätzung von Kostenbandbreiten betreffend die 

Errichtung und teilweise auch den Betrieb der LCRT-Linien im Vergleich zu konventionellen 

Straßenbahn und U-Bahnen. 

Im Bereich der technischen Konzeption werden vielfach m ehrere parallele Lösungsansätze erwogen, 

deren technische Machbarkeit und insbesondere deren positive und negative Auswirkungen auf die 

Kosten vom Autor jedoch noch nicht eingeschätzt werden können. Für die Kostenschätzung wurde daher 

stets von einer eher konservativen Hauptvariante mit geringem Risiko von Fehleinschätzungen 

ausgegangen. Die restlichen Varianten sind dann als Alternativlösungen anzusehen, die möglicherweise 

eine kostengünstigere Realisierung ermöglichen können, sich aber auch als nicht gangbare Wege 

entpuppen können.  

Aus Aufwandsgründen bezieht sich diese Studie noch nicht auf mögliche konkrete Linienführungen in 

konkreten Städten, sondern allgemein auf übliche Rahmenbedingungen und erwartbare Kosten je 

Kilometer Streckenlänge. Normen und Beispiele für Trassierungsparameter wurden in erster Linie für 

Wien und andere mitteleuropäische Städte recherchiert.  
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2.  Technische Machbarkeit und  Trassierungsparameter  

2.1.  Höhenunterschied zwischen LCRT - Trasse und Querstraße  

Für die Summe der durch Rampen zu überwindenden Höhendifferenzen zwischen dem umgebenden 

Straßenniveau und der abgesenkten LCRT-Trasse einerseits und der angehobenen Querstraße 

andererseits sind, nach ihrer Bedeutung geordnet, folgende Teilmaße ausschlaggebend:  

1. Innenraumhöhe 

2. Dicke des Daches sowie Höhe von Dachaufbauten 

3. Höhe der Fahrleitung sowie ihrer Sicherheitsabstände zu Fahrzeug und Tragwerk 

4. Fußbodenhöhe 

5. Tragwerksdicke und Kuppenradius 

6. Dicke des Gleisoberbaus 

In den folgenden Abschnitten werden für alle betroffenen Teilmaße sowohl jene Wer te hergeleitet, die 

als Hauptvariante in die Kostenberechnung (siehe 3) eingehen, als auch werden alternative technische 

Lösungsvarianten diskutiert, mit denen gegebenenfalls günstigere Werte erzielt werden könnten.  

2.1.1  Innenraumhöh e 
Es wurde von einer Innenhöhe von 200 cm  ausgegangen, wie sie in Eisenbahn-Doppelstockwagen üblich 

ist3, während manche Doppelstockbusse selbst im geräumigeren Unterdeck nur 192cm aufweisen, im 

Oberdeck hingegen nur 170 cm4. Die österreichische Straßenbahnverordnung5 schreibt eine Innenhöhe 

von 195 cm vor, im Bereich über Sitzflächen 170 cm.  

2.1.2  Dicke des Daches sowie Höhe von Dachaufbauten  
Die Reduktion der gesamten Durchfahrtshöhe wird zu einem großen Teil im Dachbereich erzielt: 

Während diverse technische Einrichtungen wie Stromwandler, Klimaanlagen und dergleichen bei 

Hochflurstraßenbahnen unter dem Fahrzeugboden untergebracht wurden und im Zuge der Entwicklung 

der Niederflurtechnik am Fahrzeugdach angeordnet wurden, sind diese bei den LCRT-Fahrzeugen auf 

gleicher Höhe wie der Fahrgastraum unterzubringen: Entweder in eigenen Segmenten an den 

Fahrzeugenden, oder aufgeteilt auf diverse nutzbare Volumina, beispielsweise unter Sitzen, in 

Eckbereichen des Wagenkastens und dergleichen. Es verbleibt eine reine Dachstärke von 5 cm . Im 

Gegensatz zu konventionellen Straßenbahnen ist eine dadurch bedingte Verlängerung des Fahrzeugs 

insofern unproblematisch, als dank der niveaufreien Linienführung die straßenverkehrsbedingten 

Restriktionen der maximalen Zuglänge entfall en. 

2.1.3  Höhe der Fahrleitung sowie ihrer Sicherheitsabstände zu 

Fahrzeug und T ragwerk  
Ein weiterer großer Teil der Reduktion der Durchfahrtshöhe entfällt auf den Abstand zwischen der 

Oberkante des Fahrzeugs und der Unterkante des Tragwerks, der ebenso auf 5 cm  reduziert wird. Für 

die Problematik des gegenüber konventionellen Straßenbahnen fehlenden Platzes für Fahrleitung und 

elektrotechnisch erforderliche Sicherheitsabstände sind unterschiedliche Lösungsvarianten vorgesehen: 

2.1.3.1  Hauptvariante mit zwei Stromabnehme rn an den Fahrzeugenden  

In der Hauptvariante ist  nicht ein Stromabnehmer über dem Fahrgastraum vorgesehen, sondern zwei 

Stromabnehmer, die sich jeweils über den für die elektrotechnischen Einrichtungen bestimmten 

Endsegmenten befinden (siehe auch Abbildung 1). Diese Endsegmente weisen eine geringere Höhe auf, 

als die Fahrgasträume, sodass der komplett eingefahrene Stromabnehmer nicht über das sonstige 

Fahrzeugdach hinausragt. Im Bereich der Unterführung hat die Fahr leitung einen spannungsfreien 
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Abschnitt, sodass unterhalb einer sicheren Fahrdrahthöhe keine Spannung anliegt. Bei ausreichend 

kurzen Unterführungen oder ausreichend langen Fahrzeugen liegt immer an einem der beiden 

Stromabnehmer Spannung an. Aufgrund der niedrigen Stromabnehmerposition ist es freilich 

erforderlich, dass der Stromabnehmer von der Schleifleiste abwärts isoliert ist und beispielsweise 

mittels Dioden sichergestellt wird, dass bei Stromversorgung nur über einen Stromabnehmer der andere 

spannungsfrei ist.  

Sollten längere Tunnelstrecken benötigt werden, wäre für diese ein für eine konventionelle Fahrleitung 

ausreichender Tunnelquerschnitt vorzusehen.  

2.1.3.2  Alternativvarianten  

Neben der beschriebenen Hauptvariante sind hinsichtli ch der Energieversorgung folgende 

Alternativvarianten denkbar:  

¶ Einsatz eines oberleitungsfreien Straßenbahnsystems nach dem Stand der Technik: 

hochkapazitative  Energiespeicher (chemische Akkumulatoren oder Hochleistungskondensatoren) 

oder geschalteten Mittelstromschiene  (APS-System) 

¶ Sicherheitskleinspannung im Unterführungsbereich: Eine Spannung von maximal 60 V 

Gleichstrom wird als für Menschen ungefährlich eingestuft, sodass bis zu dieser Spannung keine 

Mindesthöhen oder sonstige Schutzmaßnahmen gegen Berührung erforderlich sind. Verglichen zu 

einer üblichen Straßenbahn-Fahrleitungsspannung von 600 V verringert sich bei gleicher 

zulässiger Stromstärke die maximal mögliche Leistungsaufnahme auf 10%. Wenn die 

Unterführungen und Stationen dementsprechend angelegt werden, können die F ahrzeuge die 

Unterführung mit Schwung durchfahren und die reduzierte Spannung kann für Hilfsbetriebe 

verwendet werden. Verglichen mit einem längeren Abschnitt ohne jede Energieversorgung wird 

dadurch die Batterie geschont. Falls ein Fahrzeug unerwartet im lediglich mit 

Sicherheitskleinspannung versorgten Abschnitt zum Stehen kommt, ist 10% der üblichen Leistung 

immer noch ausreichend, um die Unterführung bei einer mittleren Steigung von 4 -5% mit einer 

Geschwindigkeit von 10 km/h zu verlassen 6. Eine höhere zulässige Stromstärke und somit auch 

eine höhere Leistung wäre denkbar, wenn ein breiterer Leiterquerschnitt und somit auch eine 

größere Kontaktfläche zwischen Fahrdraht und Stromabnehmer realisiert wird.  

¶ Speichertechnische Minimalvariante: der spannungsfreie Abschnitt wird planmäßig mit Schwung 

durchfahren, eine Notbatterie dient lediglich dazu,  außerplanmäßig liegen gebliebene 

Fahrzeuge mit geringer Geschwindigkeit aus dem spannungsfreien Abschnitt herauszufahren.  

¶ Einsatz von Stangenstromabnehmern: Stangenstromabnehmer, wie sie früher bei Straßenbahnen 

und heute noch bei O-Bussen üblich sind, können seitlich über den Rand des Fahrzeugs 

ausschwenken. Somit könnten die Fahrleitungen der zwei Richtungsgleise nahe aneinander im 

höchsten Bereich der Tunneldecke geführt werden, wo am ehesten der Mindestabstand von 2,5 

m vom Boden der Unterführung (bzw. ab Schienenoberkante) erreicht wird. Ein weiterer Vorteil 

von Stangenstromabnehmern wäre, dass mit diesen außerhalb der Unterführungen der große 

Höhenunterschied zwischen Fahrzeugdach und Fahrdraht leichter überbrückt werden kann.  
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Abbildung 4: Anwendung von Stangenstromabnehmern, oben: Situation in der Unterführung bei 2,5 m Fahrdrahthöhe, 

unten: Situation außerhalb von Unterführungen be i 5 m Fahrdrahthöhe.  

 

Während die maximale Innenhöhe bei Unterführungen  für (bei Rechtsverkehr) auf der linken  

Fahrzeugseite angeordnete Stangenstromabnehmer spricht, wäre mit es einer aufwändigeren  

Kombination von Scheren- und Stangenstromabnehmer auf der  rechten Fahrzeugseite möglich, 

die Fahrleitung auf kurzen Trägern entlang der Hausfassaden zu führen. Da mit könn en 

Fahrleitungsmasten im Straßenraum vermieden werden (und somit  nicht nur die Kosten für 

diese, sondern auch die Einschränkung des nutzbaren Straßenquerschnitts) .  Verglichen mit einer 

von den Hausmauern abgespannten, mittigen Fahrleitung und die Mauerbefestigungen können 

für geringere Zugkräfte ausgelegt werden und es werden die Bedingungen für die Verwendung 

von Feuerwehr-Drehleitern oder die L andung eines Rettungshubschraubers verbessert. 

 

Abbildung 5: Kombination von Scheren - und Stangenstromabnehmer mit nahe der Hausfassaden geführter Fahrleitung.  

2.1.4  Fußbodenhöhe  nach anzuwendender Fahrwerkstechnologie  
Nach Eliminierung des Höhenbedarfs für Fahrleitung, Stromabnehmer und technische Anlagen und der 

Reduktion der Innenraumhöhe auf ein noch akzeptables Maß verbleibt die Fußbodenhöhe über 

Schienenoberkante als weitere entscheidende Komponente der gesamten Durchfahrtshöhe.  Die bisher 

angewandten Niederflurkonstruktionen im Straßenbahnbereich lassen sich dabei in folgende drei 

Gruppen einteilen:  
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1. Konstruktionen mit durchgehenden Radsatzwellen (Achsen) erreichen zumindest im Bereich der 

Fahrwerke oder Drehgestelle keine geringeren Fußbodenhöhen als etwa 450 mm über 

Schienenoberkante. Dafür haben die Fahrwerke bzw. Drehgestelle konstruktiv noch große 

Ähnlichkeiten mit jenen konventioneller Hochflurstraßenbahnen und weisen hinsichtlich 

Fertigungskosten und Verschleiß günstige Eigenschaften auf7.  

2. Die meisten Niederflurstraßenbahn haben, zumindest im Einstiegsbereich, Fußbodenhöhen von 

300-400 mm über Schienenoberkante. Bei einer solchen Fußbodenhöhe bleibt zwischen 

Bodenunterseite und Schienen noch Platz für beispielsweise folgende  Komponenten: 

o Fahrwerke oder Drehgestelle, die zwar keine Radsatzwellen (durchgehende Achsen von 

einem zum anderen Rad) aufweisen, aber doch einen Drehgestellrahmen, der die 

Einzelräder direkt (nicht nur über den Wagenkasten) miteinander verbindet.  

o Gestänge, die je nach Winkel der Wagenkastensegmente zueinander oder nach 

Ausdrehwinkel eines benachbarten Drehgestells eine passende radiale Einstellung von 

Einzelradfahrwerken bewirken.  

o Kupplungen zwischen benachbarten Segmenten, wobei jedes zweite Segment nicht auf 

eigenen Rªdern ruht, sondern als schwebendes Mittelteil (ăSªnfteò) zwischen den 

benachbarten Segmenten eingehängt ist, sodass an der Kupplung nicht nur Zug- und 

Stoßkräfte, sondern auch Gewichtskräfte übertragen werden müssen.  

3. Eine über das ganze Fahrzeug durchgehende Fußbodenhöhe von nur etwa 200-250 mm über 

Schienenoberkante kann nur dann realisiert werden, wenn sich zwischen Fahrzeugboden und 

Schienen keinerlei weitere Komponenten befinden. Dieses Kriterium erfüllt die beim in Wien 

und Oradea eingesetzten Typ ăULFò von Siemens angewandte Konstruktion mit zweirªdrigen 

Einzelrad-Portalradsätzen zwischen den Wagenkastensegmenten.  Dass sich diese Lösung 

außerhalb des Wiener Heimmarkts des Herstellers kaum durchgesetzt hat, deutet jedoch auf 

gravierende Nachteile hin, vermutlich erhebliche Zusatzkosten in Herstellung und Betrieb.  

2.1.4.1  Hauptvariante  

Als Hauptvariante wird von einer Fußbodenhöhe von 350 mm ausgegangen, also einem Wert, der zwar 

keine durchgehenden Radsatzwellen ermöglicht, aber doch von Straßen bahnen unterschiedlicher 

Hersteller erreicht wird.  

2.1.4.2  Untervariante mit antriebslosen Portalradsätzen  

Die Nachteile der Portalradsätze könnten gegebenenfalls dadurch minimiert werden, dass lediglich 

antriebslose Radsätze als Portalradsätze realisiert werden, sodass im Bereich der Portalradsätze kein 

Platz für Motoren und Getriebe benötigt wird und es durch den Entfall von Antriebs - und die Reduktion 

von Brems- und Gewichtskräften zu weniger Verschleiß an den kleinen Rädern kommt.  

Um dennoch zufriedenstellende Traktionseigenschaften zu erzielen, kommen wiederum zwei 

Untervarianten in Frage:  

¶ Soll die Lösung mit Portalradsätzen mit dem Ziel angewandt werden, eine gegenüber der 

Hauptvariante noch geringere Durchfahrtshöhe zu realisieren, können nur die Endfahrwerke  mit 

Antrieb ausgeführt werden. Dort können konventionelle Hochflur -Fahrgestelle angewandt 

werden, weil sich oberhalb dieser ohnehin kein Fahrgastraum befindet, sondern jene technische 

Komponenten, die bei Niederflurstraßenbahnen am Dach untergebracht würd en. Durch die 

Anordnung möglichst schwerer Komponenten über den angetriebenen Achsen und einen 

möglichst langen Überhang des Fahrzeugs an seinen Enden kann zwar danach getrachtet 

werden, den Traktionsgewichtsanteil zu erhöhen, dennoch ist bei einer solchen  Lösung die 

Fahrzeuglänge unmittelbar durch die mit den Endfahrwerken erzielbare Zugkraft begrenzt.  
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¶ Soll die Anwendung von Portalradsätzen mit dem Ziel angewandt werden, bei gleicher Fahrzeug - 

bzw. Durchfahrtshöhe eine größere Innenhöhe des Fahrgastraums zu erzielen, können 

kompromissweise Portalradsätze und Triebfahrwerke mit etwas höherem Fußboden  

abgewechselt werden. So können beispielsweise bei einer minimalen Innenhöhe von 200 cm 

längere Abschnitte mit 21 0 cm Innenhöhe realisiert werden, wodurch auch d ie Konstruktion der 

Einstiegstüren vereinfacht würde.  

Abbildung 6: Fahrzeugvariante mit angetriebenen Hochflur -Fahrgestellen an den Enden, einem vierrädrigen 

angetriebenen Fahrwerk in der Mitte und insgesamt vier antriebslosen Portalradsätzen.  Im Bereich der antriebslosen 

Portalradsätze beträgt die Fußbodenhöhe 25 cm und die Innenhöhe 210 cm, über angetriebenen Rädern beträgt die 

Fußbodenhöhe 35 cm und die Innenhöhe 200 cm.  

2.1.4.3  Untervariante mit außen liegenden Gängen  im Fahrwerksbe reich  

Um konventionelle Radsatzwellen (Achsen) mit einer sehr niedrigen Fußbodenhöhe vereinbar zu 

machen, können im Bereich der Fahrwerke mittig im Fahrzeug Sitzplätze angeordnet werden, während 

rechts und links davon je ein Gang vorbei führt. Dabei sind w iederum zwei Untervarianten der 

Sitzplatzanordnung denkbar:  

1. Mit zwei Rücken an Rücken angeordneten Längsbänken kann ein längerer zusammenhängender 

Raum für das darunter anzuordnende Fahrwerk erzielt werden, dafür verbleibt aufgrund des 

Platzbedarfs für die  Füße der Fahrgäste eine geringere für Fahrwerk oder Gang nutzbare Breite.  

 

Abbildung 7: Fahrzeugvariante mit außen liegenden Gängen und mittig über dem Fahrwerk angeordneten Längsbänken 

bei 760 mm Spurweite und 2,4 m Fahrzeugb reite. Grau: Einschränkungen der Fahrgastraumhöhe in Fahrzeugmitte im 

Bereich von Fahrwerken und Gelenken.  

2. Werden hingegen zwei Sitzgruppen zu je vier Plätzen (je zwei Rücken an Rücken angeordnete 

Doppelsitze mit Blickrichtung längs zum Fahrzeug) angeordnet, steht zwischen diesen, im 

Fußbereich der Sitzplätze, weniger Höhe für das Fahrwerk zur Verfügung und die Räder müssen 

exakt unter den Sitzplätzen angeordnet werden. In der Breite besteht dafür mehr Spielraum, da 

im Gegensatz zur Lösung mit Längsbänken keine Füße in den Gangbereich ragen. Ein weiterer 

Vorteil dieser Anordnung ist, dass der  Boden auch im Fußbereich gegenüber dem Gang etwas 

angehoben werden kann, sodass vertikal gesehen insgesamt mehr Platz vorhanden ist und 

größere Raddurchmesser realisiert werden können.  
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Abbildung 8: Fahrzeugvariante mit außen liegenden Gängen und mittig über dem Fahrwerk angeordneten Querbänken bei 

1000 mm Spurweite und 2,6 m Fahrzeugbreite. Grau: Einschränkungen der Fahrgastraumhöhe in Fahr zeugmitte im 

Bereich von Fahrwerken und Gelenken.  

 

Abbildung 9: Fahrzeugvariante mit außen liegenden Gängen und mittig über dem Fahrwerk angeordneten Querbänken bei 

1435 mm Spurweite und 3,1  m Fahrzeugbreite. Grau: Einschränkun gen der Fahrgastraumhöhe in Fahrzeugmitte im 

Bereich von Fahrwerken und Gelenken.  

Um eine adäquate Breite der außen liegenden Gänge sicherzustellen, kommen nur bestimmte 

Kombinationen von Spurweite und Fahrzeugbreite in Frage (siehe Tabelle 1) und diese Lösung 

eignet sich kaum für Drehgestelle, sondern nur für Fahrwerke, die gegenüber dem Wagenkasten 

nicht bzw. nur im für Federung und Dämpfung erforderlichen Ausmaß ausdrehbar sind.  

Wird eine Konstruktion als Multige lenkfahrzeug mit radlosen, schwebenden Mittelteilen (Sänften) 

gewählt, können auch im Bereich der Gelenke zwei seitliche Durchgänge realisiert werden, während 

die Innenhöhe des Fahrgastraums in der Mitte eingeschränkt ist, um den Platzbedarf des Gelenks zu  

decken, das das Gewicht des Mittelteils  trägt (In Abbildung 7  bis Abbildung 9 ebenfalls dargestellt).  
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Die Rahmenbedingungen für die Auswahl der Fahrzeugbreiten sind in Tabelle 1 dargestellt:  

Vergleichsmaße, Varianten und Teilbreiten 
Gesamt-
breite (m) 

Gängige Straßenbahnbreiten (m) 2,2 - 2,65 

Breiten von U-Bahn-Fahrzeugen und langen Vollbahn-Wagen 2,6 - 2,9 

Breiten von kurzen Vollbahn-Wagen (bzw. Gelenktriebwagen mit kurzen Segmenten) 2,9 - 3,15 
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Anordnung 
Sitzplätze 
über 
Fahrwerk 

Sitzbänke über 
Fahrwerk Teilbreiten 

ergibt 
Gesamt-
breite (m) 

Breite 
(m) 

Anzahl 
Sitzplätze  

Wand-
stärke 
(mm) 

Seiten
-gang 
(mm) 

Wandstärke + 
Zwischen-
raum + Rad-
reifen  (mm) 

Max. 
Spur-
weite 
(mm) 

Wandstärke + 
Zwischen-
raum + Rad-
reifen  (mm) 

Seiten
-gang 
(mm) 

Wand-
stärke 
(mm) 

Längs 1,3 2 50 700 170 760 170 700 50 2,6 

Quer schmal 1,1 2 50 600 170 760 170 600 50 2,4 

Quer mittel 1,3 3 50 600 150 1000 150 600 50 2,6 

Quer breit 1,8 4 50 600 182,5 1435 182,5 600 50 3,1 

Gelenk mit 
eingeschränkter 

Innenraumhöhe in 
Fahrzeugmitte 

Teilbreiten ergibt 
Gesamt-
breite (m) Faltenbalg (mm) Durchgang (mm) 

tragende 
Gelenkteile (mm) Durchgang (mm) Faltenbalg (mm) 

300 600 400 600 300 2,2 

Tabelle 1: Mögliche Fahrzeugbreiten je nach Rahmenbedingungen und anzuwendender Konstruktion  

Grundsätzlich haben breitere Fahrzeuge den Vorteil g rößerer Kapazität bei gegebener Länge und somit 

auch geringerer Kosten je Sitzplatz, während umgekehrt in schmäleren Straßen bei geringerer 

Fahrzeugbreite noch eher eine Trassenführung möglich ist, als bei breiteren Fahrzeugen. Über diese 

Abwägung hinaus ergeben sich für die Konstruktionen mit seitlich geführten Gängen Mindestbreiten im 

Abhängigkeit von der angewandten Spurweite: Bei Straßenbahnen übliche Fahrzeugbreiten können in 

diesem Fall nur bis etwa  Meterspur angewandt werden. Sollen die Fahrzeuge au f Normalspurgleisen 

verkehren, müsste ein Fahrzeug mit außen liegenden Gängen etwa 3,1 m breit sein, was bei einem 

Multigelenkfahrzeug mit kurzen Segmenten zwar für Vollbahnabschnitte (etwa im Rahmen eines 

Stadtregionalbahnprojekts) passend wäre, nicht jed och für bestehende Straßenbahnstrecken. Sofern 

nicht die Kompatibilität zu bestehenden Straßenbahn - oder Vollbahnabschnitten gefordert ist, sprechen 

zwei weitere Argumente für eine geringere Spurweite als bei konventionellen Straßenbahnen oder U -

Bahnen: Erstens haben LCRT-Fahrzeuge einen niedrigeren Schwerpunkt und daher ein geringeres Risiko 

des Umkippens in Kurven und zweitens kann mit schmäleren Gleisen eher eine Trasse gefunden werden, 

die nicht direkt über Ver - oder Entsorgungsleitungen liegt (siehe auch 2.4 und 2.10.2) 

2.1.5  Tragwerksdicke, Kuppe und Fahrbahnbelag  
Als Orientierungshilfe zur Einschätzung einer realistischen Dicke des Tragwerks wurden die in Tabelle 2 

angeführten Beispiele herangezogen. Da bei diesen Beispielen im Vergleich zum LCRT-Konzept von 

einem geringeren Nutzen einer möglichst geringen Tragwerksstärke auszugehen ist, wurde mit 30 cm 

ein Wert im unteren Bereich der angeführten B eispiele herangezogen. Der vorgesehene Kuppenradius 

von 120 m (siehe 2.2.1) bedeutet, dass der höchste Punkt der querenden Fahrbahn über der Mitte der 

LCRT-Trasse 3 cm höher liegt, als die Fahrbahnoberfläch e über den trassenaußenseitigen Rändern des 

LCRT-Fahrzeugs. Zusätzlich wird mit einem 2  cm starken Fahrbahnbelag gerechnet, sodass Kuppe und 

Fahrbahnbelag  mit insgesamt 5 cm  zur gesamten Höhendifferenz beitragen.  
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Bezeichnung Brücke 
Spannweite 

(m) 
Breite (m) Plattenstärke (cm) Anmerkungen 

Unterführung A13-Zubringer bei 
Deponie "Europabrücke" der 
Baustelle Brenner-Basistunnel 

6,5 5,5 40 
5-Jahres-Bauprovisorium, 

Randbalken vorhanden, keine 
Angabe zu deren Abmessungen 

Brücke Unteralpe 6,2 4,6 40 

direkt befahrbarer Stahlbeton, 
Randbalken ca. 10 cm über 

Fahrbahnnvieau überstehend 
(Schätzung nach Foto) 

Griesbachbrücke Telfs 
(Verbreiterung) 

4,96-5,27 unklar 35 
Geländer nach oben, 57 cm hoher 

Randbalken (vermutlich nach 
unten) 

Kinzachbachbrücke 3 10,5 25-30 
Breite inkl. 0,6 m breite 

Randbalken auf beiden Seiten; 
zusätzlich 15 cm Asphaltbelag 

Balkenbrücke JSK 300 bis 9 skalierbar 29 Behelfs- bzw. Systembrücke 

Eisenbahnbrücke: Stahlbeton-
Plattenkonstruktion 

nicht definiert - absoluter 
Mindestwert 

40 
Hohe Achslasten wie bei 

Eisenbahn üblich Eisenbahnbrücke: Stahlbrücke, 
Verbundplatte oder WIB-Träger 

7 nicht definiert 39 

Tabelle 2: Beispiele für Plattenstärken von Brückentragwerken ähnlicher Größe wie der LCRT-Unterführungen . Quellen: 

bmvit
8
, Swietelsky

9
, BH Innsbruck

10,11
, Jansons Bridging

12
, ÖBB-Infra

13,14
 

2.1.6  Dicke des Gleisoberbaus  
Die Dicke des Gleisoberbaus ist zwar für die Höhendifferenz zwischen der Oberfläche der 

überquerenden Fahrbahn und der Schienenoberkante der unterquerenden  LCRT-Gleise nicht relevant, 

dennoch können mit einem zumindest im Unterführungsbereich niedrigeren Gleisoberbau Kosten 

vermieden werden, da das gesamte Unterführungsbauwerk niedriger ausfällt und bei veränderlicher 

Oberbaustärke auch die Unterführungsrampen verkürzt w erden können. In der Hauptvariante wird von 

einem konventionellen Straßenbahnoberbau mit etwa 180 mm Schienenhöhe ausgegangen, einige 

alternative Lösungen mit geringerer Dicke werden in an Abschnitt 5.2 erläutert.  



Allgemeine Machbarkeitsstudie  LCRT (Low-Clearance Rapid Transit)   

 

2.1.7  Zusammenfassung: Gesamter Höhenunterschied und 

Unterführungsquerschnitt  

 

Abbildung 10: Fahrzeugquerschnitt und Öffnungsquerschnitt der Unterführung  

Die einzelnen Teilmaße gemäß Hauptvarianten summieren sich auf insgesamt 2,8  m Höhenunterschied 

von der Schienenoberkante bis zum Scheitelpunkt der Fahrbahn auf der Unterführung.  

Die Fahrzeugbreite wurde in der Hauptvariante mit 2,4  m eher im Bereich schmälerer Straßenbahnen 

angesiedelt. Zwischen den Fahrzeugen sowie seitlich davon ist gemäß Straßenbahnverordnung ein 

Sicherheitsraum von 0,7  m vorgesehen, der insbesondere in der Unterführung einzuhalten ist, wenn 

auch nicht in voller Höhe 15. Der gesamte Querschnitt einer Unterführung ist in Abbildung 10 dargestellt.  

2.2.  Trassierungsparameter für die LCRT - Strecke  

2.2.1  Kuppen -  und Wannenradien  

2.2.1.1  Sichtverhältnisse  

Im Gegensatz zur Dimensionierung der Kuppen- und Wannenradien der querenden Straßen (siehe 2.3.2) 

spielen die Sichtverhältnisse bei der Trassierung der LCRT-Strecke keine Rolle, da der Einsatz eines 

Zugsicherungssystems möglich ist. Die Anforderung, auf Sicht anhalten zu können, trifft daher nur im 

Bereich der niveaugleichen FußgängerInnen-Übergänge (siehe 2.7) zu.  

2.2.1.2  Vertikale Beschleunigungen und Fahrkomfort  

Eine für die Machbarkeit bzw. Zumutbarkeit der Rampenformen der Unterführungen grundlegende 

Maßzahl ist die vertikale Beschleunigung, welche beim Befahren der  Kuppen und Wannen auftritt und 

das subjektiv empfundene Gewicht der Fahrgäste auf der Kuppe verringert und in der Wanne 

vergrößert. In der deutschen Magnetbahnbau- und ðbetriebsordnung16  sind Werte von 0,6 m/s² auf der 

Kuppe und 1,2 m/s² in der Wanne vorg esehen und sollten daher gerade für kürzere Reisezeiten 

hinsichtlich des Fahrkomforts akzeptabel sein. Im Rad-Schiene-System sind Grenzwerte von 

Vertikalbeschleunigungen bzw. Kurvenradien je nach Geschwindigkeit national stark heterogen: 

Während auf Kuppen ähnliche Vertikalbeschleunigungen ähnliche Werte vorgesehen sind, wie bei der 

Magnetbahn, ist die höhere zulässige Vertikalbeschleunigung in Wannen im Rad-Schiene-System weniger 
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ausgeprägt17,18. Nachdem die Beschleunigung in der Wanne jedoch im Gegensatz zur Kuppe kein 

Entgleisungsrisiko darstellt, und die zusätzliche Belastung von Rad und Schiene gering ist im Vergleich 

zu unterschiedlichen Achslasten oder der Belastung am äußeren Rad bei horizontaler Kurvenfahrt, ist 

davon auszugehen, dass bei einem neu ausgelegten Rad-Schiene-System eine Vertikalbeschleunigung 

von 1,2 m/s² technisch handhabbar ist. Vertikale Beschleunigungen zwischen 1,2 und 1,5 m/s² werden 

auch in Bezug auf Personenaufzüge als Grenzwert für das menschliche Wohlbefinden genannt19,20,21.  

Um eine bessere Orientierung zu erhalten, wie starke vertikale Beschleunigungen im konventionellen 

ºffentlichen Verkehr ¿blich und akzeptiert sind, wurden mit der App ăAccelerometer Acceleration 

Logò22 und einem Smartphone der Type Sony Xperia X F5121 folgende Beschleunigungsmessungen 

durchgeführt:  

¶ 9 Messungen auf der Buslinie 11A der Wiener Linien zwischen den Haltestellen ăForsthausgasseò 

und ăDr.-Adolf-Schärf-Heimò (enthªlt die Unterf¿hrung unter der Nordwestbahn) 

¶ 6 Messungen auf der Buslinie 4A der Wiener Linien zwischen den Haltestellen ăLisztstraÇeò und 

ăAm Modenaparkò (enthªlt die kurze, steile Rampe zwischen Marokkanergasse und 

Salesianergasse) 

¶ 2 Messungen auf der Buslinie 57A der Wiener Linien zwischen den Haltestellen ăStiegengasseò 

und ăHaus des Meeresò (enthält Steigung zwischen Joanelligasse und Kaunitzgasse) 

¶ 2 Messungen auf der Straßenbahnlinie 1 des Verkehrsbetriebs Brno zwischen den Haltestellen 

ăMendlovo n§mœst²ò und ăVĶstaviģtœò (enthªlt die Br¿cke ¿ber die StraÇe Kţ²ĥkovsk®ho) 

¶ 2 Messungen auf einer Rolltreppe (Wiener U2-Stationen ăMuseumsquartierò und ăTaborstraÇeò, 

jeweils bergauf)  

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

unmittelbarer Messwert,
aufgezeichnet im 0,16s-Intervall

gleitender Durchschnitt über
0,48 s, d.h. drei Messwerte
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Gemessene  Vertikalbeschleunigungen in öffentlichen Verkehrsmitteln

Bus 11A (Wien) Bus 4A (Wien) Bus 57A (Wien) Tram 1 (Brno) Rolltreppe
 

Abbildung 11: Maximal gemessene v ertikale Beschleunigungen in unterschiedlichen öffentlichen Verkehrsmitteln. 

Mehrere Balken gleicher Farbe stellen mehrere Messungen auf der gleichen Linie dar.  

Die in Abbildung 11 dargestellten maximal gemessenen vertikalen Beschleunigungswerte bestätigen in 

ihrer Größenordnung die Vorgaben der Magnetbahnbau- und ðbetriebsordnung23, wobei der Unterschied 

zwischen Wanne und Kuppe deutlich weniger ausgeprägt ist. Aussagekräftiger als die vom Sensor in 

einem Intervall von 0,16 Sekunden aufgezeichneten unmittelbaren Messwerte dürfte dabei die über drei 
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Messwerte (also knapp eine halbe Sekunde) gemittelten Werte sein, welche Verzerrungen durch 

punktuelle Fahrbahnunebenheiten ausmitteln. Nach der Wahrnehmung des Autors war en die 

Beschleunigungen keineswegs spektakulär zu verspüren, die Fahrweise wurde stets als komfortabel und 

vorsichtig empfunden.  

Obwohl die Messungen und die auf Personenaufzüge bezogenen Quellen einen geringeren Unterschied 

zwischen Kuppe und Wanne nahe legen, folg t die Hauptvariante den Grenzwerten von 0,6 m/s²  auf der 

Kuppe und 1,2 m/s²  in der Wanne. Dahinter steht einerseits die Überlegung, dass das beim Passieren 

der Kuppe hervorgerufene Gef¿hl des ăMagen-Hebensò als unangenehmer empfunden wird, als die 

verstärkte Gewichtswahrnehmung in der Wanne und andererseits das Faktum, dass sich eine durch 

einen größeren Radius bedingte Verlängerung der Wanne wesentlich stärker auf das Aushubvolumen und 

bauliche Aufwände in größerer Grabungstiefe auswirkt, als der  im oberen Teil der Rampe wirksame 

Kuppenradius. 

2.2.1.3  Neigungsänderungsraten und Standsicherheit  

Das Passieren einer Kuppe oder Wanne bewirkt nicht nur eine negative oder positive vertikale 

Beschleunigung, es bewirkt auch, dass sich die Neigung des Fahrzeugbodens gegenüber der Horizontalen 

verändert. Die Veränderung dieses Neigungswinkels pro Zeiteinheit wirkt auf die Standsicherheit 

stehender Fahrgäste gleichartig, wie die durch einen Ruck, also veränderte horizontale Beschleunigung 

bewirkte Änderung des Winkels der Resultierenden aus Gewichts- und Trägheitskräften pro Zeiteinheit.  

Dem in der in der Straßenbahnverordnung24 vorgesehen Grenzwert für den Längs- oder Querruck von 0,7 

m/s³ entspricht eine Winkeländerung von 4,1 Grad pro Sekunde Fahrt b.  

2.2.1.4  Kuppen -  und Wa nnenradien gemäß Projektierungsgeschwindigkeit  

Für die Projektierung der LCRT-Strecken ist im Regelfall eine Geschwindigkeit von 60 km/h  vorgesehen. 

Bei dieser Geschwindigkeit ergibt sich aus der maximalen vertikalen Beschleunigung ein Kuppenradius 

von 463 m, der zulässige Wannenradius beträgt aufgrund der maximal zulässigen 

Neigungsänderungsrate 234 m  (der Wert nach der zulässigen vertikalen Beschleunigung wäre mit 231 m 

fast gleich).  

2.2.2  Längsneigung  
In Tabelle 3 ist dargestellt, welche Rampenlängen und maximale und durchschnittliche Längsneigungen 

sich für die LCRT-Strecke ergeben, je nachdem, welcher Anteil der zu bewältigenden Höhendifferenz 

von 2,8 m (siehe 2.1) durch Absenken der LCRT-Trasse (Unterführungstiefe) und welcher Anteil davon 

durch Anheben der Querstraße erzielt wird.  

Unterführungstiefe (m) Rampenlänge (m) maximale Längsneigung mittlere Längsneigung 

0,5 26 3,8% 1,9% 

1,0 37 5,4% 2,7% 

1,5 46 6,6% 3,3% 

2,0 53 7,6% 3,8% 

2,3 57 8,1% 4,1% 

2,8 62 9,0% 4,5% 
Tabelle 3: Rampenlängen und maximale sowie mittlere Längsneigung der Rampen je nach Unterführungstiefe  

Für die technische Machbarkeit der vorgeschlagenen Rampengeometrie ist weniger die maximale, 

sondern viel mehr die mittlere Steigung ausschlaggebend, da die Zuglänge in etwa in der 

                                            
b Die Wirkung der Überlagerung der sich ändernden Neigung des Fahrzeugbodens mit den vertikalen und 
eventuellen Längsbeschleunigungen wurde vernachlässigt. 
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Größenordnung der gesamten Rampenlänge liegt und daher der über die gesamte Rampe verteilte 

Höhenunterschied die auf das gesamte Fahrzeug wirkenden Haftre ibungskräfte und beschleunigenden 

bzw. verzögernden Gravitationsanteile bestimmt. Grenzwerte für die Längsneigung von 

Straßenbahngleisen sind beispielsweise in Wien 5% im Regelfall und 6% im Ausnahmefall25, also deutlich 

über den mittleren Längsneigungen de r LCRT-Unterführungen.  

2.2.3  Horizontale Kurvenradien, Kurvenüberhöhung und erzielbare 

Geschwindigkeiten  
Im Gegensatz zu den vertikalen Trassenkrümmungen, welche stet s für die Durchfahrt mit 

unverminderter Streckengeschwindigkeit ausgelegt sind, müssen im Zusammenhang mit horizontalen 

Bögen größere Abstriche gemacht werden: Ähnlich wie in Hochlage oder in seichter Tieflage trassierte 

U-Bahnen kann eine LCRT-Linie keine Baublöcke unterqueren, es müssen solche Kurvenradien realisiert 

werden, die im Straßenraum Plat z finden.  
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Abbildung 12: Unterschiedliche realisierbare Kurvenradien ohne und mit  begleitende Verkehrsflächen (oben/unten) 

sowie ohne und mit Abs chrägung der Gebäudeecken ( links /rechts ) 

Die realisierbaren Kurvenradie n hängen nicht nur von den Straßenbreiten ab, sondern von den in 

Abbildung 12 schematisch dargestellten Faktoren:  

¶ Viele Gebäude sind an der Straßenecke etwas abgerundet oder abgeflacht, sodass ein größerer 

Kurvenradius ermöglicht wird  

¶ Gegenüber konzentrischen Kreisbögen der LCRT-Trasse und der sie beiderseits begleitenden 

Verkehrsflächen (Fahrbahn & Gehsteig, evtl. Begegnungszone) können wesentlich größere 

Kurvenradien realisiert werden, wenn die gesamte Straßenbrei te genutzt werden kann, an den 

Enden des Kreisbogens also die LCRT-Trasse nur um die Breite des Sicherheitsraums vom 
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benachbarten Gebäude entfernt ist. Im Sinne der Zugänglichkeit aller Gebäude wird eine solche 

Konstruktion in aller Regel nur möglich sein,  wenn die Kurve zugleich eine vergleichsweise tief 

angelegte Unterführung ist, sodass die Hauszugänge über der Trasse liegen (siehe auch 2.5.4). 
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Abbildung 13: Mögliche Kurvenradien des kurveninneren Gleises einer zweigleisigen LCRT-Strecke je nach Straßenbreiten 

und weiteren Rahmenbedingungen.  

Die Wirkung dieser zwei Faktoren sowie unterschiedlicher Straßenbreiten (orientiert an den möglichen 

Querschnittsgestaltungen gemäß Abschnitt  0) ist in Abbildung 13 dargestellt: Die rot hinterlegten 

unteren Extremwerte erscheinen generell nicht machbar, da bei modernen Straßenbahnfahrzeugen und 

ðnetzen von einem Mindestkurvenradius von 18 m auszugehen ist26,27. Die minimalen Kurvenradien 

bestehender U-Bahn-Netze bewegen sich von Ausnahmefällen von 27-40 m in historischen, den 

Straßenverläufen folgenden Hoch- und Unterpflasterbahnen über etwa 60 m in älteren bis hin zu 270 m 

in modernen, zu wesentlichen Teilen bergmännisch errichteten Netzen 28,29,30. 

Die zulässige Kurvengeschwindigkeit hängt bei gegebenem Kurvenradius von der maximal zulässigen 

unkompensierten Seitenbeschleunigung sowie von der Kurvenüberhöhung ab, welche dank der Trennung 

vom Straßenverkehr leichter realisiert werden kann, als bei konventionellen Straßenbahnen. Die 

österreichische Straßenbahnverordnung31 sieht für die nicht ausgeglichene Querbeschleunigung 

unterschiedliche Grenzwerte vor:  

¶ 1,0 m/sĮ bei ăstraÇenabhªngigenò Bahnen 

¶ 0,654 m/sĮ bei ăstraÇenunabhªngigenò Bahnen 

 

Ausgehend von der Überlegung, dass in einem in der überhöhten Kurve stehenden Fahrzeug die gleiche 

Standsicherheit gewährleistet sein soll, wie in einem die Kurve mit maximal zulässiger Geschwindigkeit  

durchfahrenden Fahrzeug entspricht die maximal zu lässige Kurvenüberhöhung dem Arkustangens des 

Verhältnisses zwischen der zulässigen unausgeglichenen Querbeschleunigung und der 

Erdbeschleunigung. In Abbildung 14 ist dargestellt, welche absolute Kurvenüberhöhung 

(Höhenunterschied zwischen den zwei Schienen) sich ergibt, wenn der höhere oder der geringere 

Seitenbeschleunigungswert herangezogen wird und ob die rechnerisch zulässige Kurvenüberhöhung zur 

Gänze oder nur zur Hälfte realisiert wird.  
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Abbildung 14: Kurvenüberhöhung (Höhenunterschied zwischen äußerer und innerer Schiene) je nach Spurweite und voll 

oder zur Hälfte ausgenutzter, zulässiger unausgeglichener Seitenbeschleunigung  

Der Größenordnung nach sind die errechneten Überhöhungen realistisch, bei Vollbahnen in Deutschland 

(Normalspur) beträgt der maximal zulässige Wert 160 mm bei Schotteroberbau und 170 mm bei fester 

Fahrbahn32 
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Abbildung 15: Zulässige Geschwindigkeiten nach Bogenradien, Ausmaß der Kurvenüberhöhung und unausgeglichener 

Seitenbeschleunigung  
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Der Einfluss des Kurvenradius, der Kurvenüberhöhung und der zulässigen unausgeglichenen 

Seitenbeschleunigung auf die Geschwindigkeit im Bogen ist in Abbildung 15 dargestellt: Im 

ungünstigsten Fall beträgt die zulässige Geschwindigkeit etwas mehr als die Hälfte jener im günstigsten 

Fall, die zwei unterschiedlichen Seitenbeschleunig ungs-Grenzwerte bewirken in etwa  den gleichen 

Unterschied in der zulässigen Geschwindigkeit, wie der Unterschied zwischen voller und halber oder 

halber und keiner Kurvenüberhöhung.  

Für die weitere Auslegung wurde angenommen, dass stets der höhere Grenzwert von 1 m/s² 

unausgeglichener Seitenbeschleunigung zur Anwendung kommt. Dies ist zunächst im Hinblick auf die 

Begriffsdefinition in der Straßenbahnverordnung 33 insofern gerechtfertigt, als LCRT zwar wie eine 

straÇenunabhªngige Bahn ăausschlieÇlich auf einem eigenen Bahnkºrperò verkehrt, sie sich aber 

zugleich hinsichtlich der Platzverhältnisse und der unter 0 beschriebenen Überlappung von 

Sicherheitsraum und Lichtraumprofil von Straßenfahrzeugen (Rückspiegel von Lkw und Bussen) sowie 

durch die niveaugleichen FußgängerInnen-Übergänge wie eine straßenabhängige Bahn ămit ihren 

baulichen und betrieblichen Einrichtungen sowie in ihrer Betriebsweise der Eigenart des 

StraÇenverkehrsò anpasst. Dar¿ber hinaus ist ein unausgeglichener Seitenbeschleunigungswert von 1,0 

m/s² bei Vorliegen der technischen Voraussetzungen selbst im Eisenbahn-Fernverkehr mit längeren 

Reisezeiten und somit höheren Komfortansprüchen nicht unüblich 34.  Bezüglich der zulässigen 

Kurvenüberhöhung wurde im Weiteren mit zwei Annahmen gerechnet: Optimistisc h wird von der 

Anwendung der vollen rechnerisch zulässigen Kurvenüberhöhung ausgegangen, pessimistisch vom halben 

Überhöhungswinkel. Mit der pessimistischen Annahme soll dem Umstand Rechnung getragen werden, 

dass eine optimale Kurvengeometrie auch daran scheitern könnte, dass Übergangsbögen oder 

Überhöhungsrampen im Straßenraum nicht untergebracht werden können oder fahrzeugtechnisch keine 

ausreichende Verwindungsfähigkeit (kurze Segmente, ausreichend flexible Gelenke) hergestellt werden 

kann. 

Zur Abschätzung der kurvenbedingten Fahrzeitverluste wurden die soeben beschriebenen 

optimistischen und pessimistischen Annahmen bezüglich Kurvenüberhöhung mit den unterschiedlichen 

Annahmen zur ausnutzbaren Straßenraumgeometrie gemäß Abbildung 12 kombiniert, weiters wurden 

die Fahrzeitverluste getrennt nach Zuglänge (50 m, 100 m oder 150 m) berechnet.  
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Abbildung 16: Errechnete Zeitverluste für die Kurvenfahrt bei unterschiedlichen Ausgangsbedingunge n gegenüber der 

Fahrzeit mit konstant 60 km/h . Bere chnungsannahmen : 0,8 m/s² Beschleunigung & Verzögerung, Kurvenwinkel 90°, 

inneres Gleis einer zweigleisigen Strecke bei 2,4 m Fahrzeugbreite und 0,7  m Sicherheitsraum zwischen und neben den 

Gleisen.  
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Die in Abbildung 16 dargestellten Berechnungsergebnisse zu den Zeitverlusten bei Kurvenfahrten lassen 

sich wie folgt interpretieren:  

¶ Kurven auf Fahrbahnniveau mit beidseitig parallel führenden Verkehrsflächen sind erst a b etwa 

20 m Straßenbreite, bei Zuglängen in üblicher U -Bahn-Größenordnung erst ab 25-30 m 

Straßenbreite machbar. Bei engeren Straßenräumen muss die ganze Straßenbreite zur 

Unterbringung der Kurve ausgenützt werden, was zumeist ein Absenken der LCRT-Trasse um 

nahezu die gesamte Unterführungs-Höhendifferenz  von 2,8 m  erfordern dürfte  (siehe 2.5.4). 

¶ Der Effekt abgeschrägter Gebäudeecken ist, zumindest im für die Berechnung angenommenen 

Ausmaß, wenig relevant.  

¶ Als grober Richtwert über alle diskutablen Kombinationen kann mit etwa 15 Sekunden 

Fahrzeitverlängerung pro 90° -Richtungsänderung gerechnet werden. 

Der durch eine kurvenbedingte Langsamfahrstelle verursachte Zeitverlust könnte dadurch etwas 

verringert werden, d ass die Kurve möglichst dicht vor oder nach einer Haltestelle angeordnet wird, 

sodass der Brems- bzw. Beschleunigungsvorgang zwar unterbrochen werden muss, um die Kurve mit 

konstanter, zulässiger Geschwindigkeit zu durchfahren, der Zeitverlust für das Abbr emsen und 

neuerliche Beschleunigen aber entfällt. Im nahe liegenden Fall, dass die Kurve zugleich eine 

Unterführung darstellt, können aufgrund der ohnehin geringeren Geschwindigkeit noch kleinere 

vertikale Kurvenradien angewandt werden, besonders in der Wa nne. 

2.2.3.1  Bedeutung von Höchstgeschwindigkeit /  Langsamfa hrstellen für die 

Gesamtfahrzeit  

Zur Veranschaulichung der Bedeutung unterschiedlicher Trassierungsgrundsätze für die erzielbaren 

Fahrzeiten wurden Durchschnittsgeschwindigkeiten für folgende Varianten un d ihre Kombinationen 

errechnet:  

¶ Haltestellenabstand:  

o 1000 m 

o 750 m 

o 500 m 

¶ Kurvenbedingte Langsamfahrstellen:  

o Keine Langsamfahrstellen (gerade Strecke oder ausreichende Kurvenradien dank 

geeigneter Bebauungsstrukturen oder bergmännisch zu errichtender Tunnela bschnitte)  

o Eine Langsamfahrstelle aufgrund eines 90°-Bogens pro Kilometer Strecke  

¶ Höchstgeschwindigkeit:  

o 60 km/h  

o 50 km/h  

o 40 km/h  

Eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h oder 40 km/h stellt eine Kompromissvariante für sensible 

Straßenräume bzw. ungehinderte Querungsmöglichkeiten dar (siehe 2.8.2). Die gegenüber diesen 

reduzierten Höchstgeschwindigkeiten auftretenden Zeitverluste für enge Gleisbögen sind in Abbildung 

17 und Abbildung 18 dargestellt:  
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150 m Zuglänge, volle Kurvenüberhöhung 150 m Zuglänge, halbe Kurvenüberhöhung
 

Abbildung 17: Errechnete Zeitverluste für die Kurvenfahrt bei unterschiedlichen Ausgangsbedingungen gegenüber der 

Fahrzeit mit konstant 50 km/h. Berechnungsannahmen: 0,8 m/s² Beschleunigung & Verzögerung, Kurvenwinkel 90°, 

inneres Gleis einer zweigleisigen Strecke bei 2,4 m Fahrzeugbreite und 0,7m Sicherheitsraum zwischen und neben den 

Gleisen.  
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Abbildung 18: Errechnete Zeitverluste für die Kurvenfa hrt bei unterschiedlichen Ausgangsbedingungen gegenüber der 

Fahrzeit mit konstant 40 km/h. Berechnungsannahmen: 0,8 m/s² Beschleunigung & Verzögerung, Kurvenwinkel 90°, 

inneres Gleis einer zweigleisigen Strecke bei 2,4 m Fahrzeugbreite und 0,7m Sicherheits raum zwischen und neben den 

Gleisen.  

Als Richtwert für den Zeitverlust p ro kurvenbedingter Langsamfahrstelle wurden bei 50 km/h 12 

Sekunden und bei 40 km/h 10 Sekunden angenommen. 
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Abbildung 19: Einfluss des Haltestellenabstand s, der zwischen den Haltestellen zu erzielenden Höchstgeschwindigkeit 

sowie des Vorhandenseins von Langsamfahrstellen auf die Durchschnittsgeschwindigkeit der LCRT-Linie . 

Wie in Abbildung 19 ersichtlich, haben die betrachteten Faktoren einen wesentlichen Einfluss auf die 

Durchschnittsgeschwindigkeit, im ungünstigsten Fall sind die Fahrzeiten um etwa 60% länger, als im 

günstigsten. Eine kurvenbedingte Langsamfahrstelle pro Kilometer reduziert die 

Durchschnittsgeschwindigkeit um 6 -13%, je höher die Höchstgeschwindigkeit ist, umso relevanter sind 

diese Verzögerungen. Selbst bei 40 km/h Höchstgeschwindigkeit und der Berücksichtigung von 

Langsamfahrstellen werden je nach Haltestellenabstand immer noch Durchschnittsgeschwindigkeiten 

erreicht, die etwa in der Mitte zwischen konventionellen U -Bahnen und konventionellen Straßenbahnen 

liegen.  

Detailliertere Abschätzungen zu erreichbaren Durchschnittsgeschwindigkeiten je nach umgebenden 

Stadtstrukturen sind Gegenstand von Kapitel 4. 

2.3.  Trassierungsparameter für querende Straßen  

Im Gegensatz zum vorangegangenen Abschnitt beziehen sich die folgenden Überlegungen nicht auf die 

Trasse von LCRT selbst, sondern auf jene Fahrbahnen und Gehsteige, die entweder die LCRT-Trasse 

niveaufrei überqueren, oder die zwar parallel zur LCRT-Trasse verlaufen, aber ebenso angehoben 

werden müssen, weil sie wiederum an die querende Straße niveaugleich anschließen.  

2.3.1  Längs -  und Querneigungen  

2.3.1.1  Barrierefreiheit  

Als Richtwert für maximale Steigungen, die über eine längere Strecke von RollstuhlfahrerInnen auch 

unter ungünstigen Umständen bewältigt werden, gilt allgemein eine Längsneigung von 6% 35. Durch 

rechtlich bindende Normen 36 wird dieser Grenzwert zwar nur für Gebäude f estgeschrieben, de facto ist 

er jedoch für die öffentliche Akzeptanz von großer Bedeutung 37.  Um mobilitätseingeschränkten 

Personen keine neuen Umwege zuzumuten und auch keine Kosten und Platzprobleme für zusätzliche 
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Aufzüge hervorzurufen, wird daher zuminde st für Gehsteige keine größere Längsneigung als 6% 

vorgesehen. 

Relevant für die Barrierefreiheit ist weiters die Querneigung 38,39,40, da hier bereits ab 2% - also noch 

weniger, als der zur Entwässerung empfohlene Wert von 2,5% - mit Rollstühlen und Rollatoren  ein 

mühsames Gegensteuern erforderlich wird. Punktuell, etwa bei Absenkungen und 

Grundstückseinfahrten, sind jedoch auch als Querneigung bis zu 6% zulässig, dies würde im Falle von 

LCRT-Überführungen etwa dort zutreffen, wo der Gehsteig der querenden Stra ße jenen Gehsteig 

kreuzt, der parallel zur LCRT-Trasse verläuft.  

2.3.1.2  Bestehende Trassierungsvorschriften  

Bestehende Trassierungsvorschriften für Straßen erlauben ähnliche oder  höhere Steigungen, als die für 

Rollstuhlrampen standardmäßig vorgesehenen 6%. Beispielsweise sieht die tschechische 

Projektierungsnorm für Innerortsstraßen 41 6% als Regelwert für Sammelstraßen vor, lediglich für 

HauptverkehrsstraÇen sind im Normalfall 5% vorgesehen, in ăbegr¿ndeten Fªllenò aber auch bereits 7%. 

Für österreichische Freilan dstraßen bei 50 km/h Entwurfsgeschwindigkeit sind bis zu 11% zulässig42.  

Bezüglich der Querneigung ergibt sich aus der oben genannten tschechischen Norm mit einer zulässigen 

Gesamtneigung von 9% bei 6% Längsneigung ebenso eine Querneigung von 6%. Für Innerortsstraßen wird 

beispielsweise in der Schweiz ein maximaler Querneigungswert von 5% angewandt43, während für 

österreichische Freilandstraßen eher größere Werte angewandt werden 44.  

2.3.1.3  Überlegungen zur Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs  

Bei der Bemessung einer praktikablen Steigung ist nicht zuletzt zu bedenken, dass es sich bei den 

Straßen, die die LCRT-Trasse überqueren, grundsätzlich um Sammel- und Hauptverkehrsstraßen 

handelt, da untergeordnete Erschließungsstraßen konzeptgemäß durch die LCRT-Trasse unterbrochen 

werden. In diesem Sinne sollten nicht die normgemäß maximal zulässigen Werte ausgereizt werden, 

sondern es sollte auf eine gewisse Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs geachtet werden. Auch die 

häufige Notwendigkeit des Anfahrens auf der St eigung ist zu bedenken, insbesondere wenn sich an 

deren oberen Ende eine Kreuzung befindet .  

2.3.1.4  Vergleichsmessungen  

Als Beispiel für eine Hauptverkehrsstraße in Wien wurde die Längsneigung der Gumpendorfer Straße an 

der Haltelinie der Kreuzung mit der Kaunitz gasse gemessen, diese beträgt 4,9%. Die maximale 

Längsneigung der nahe gelegenen Joanelligasse, einer Nebenstraße, beträgt 6,1%, jene der Berggasse, 

einer anderen Nebenstraße, bis zu 11%. Gemessene Beispiele für reale Querneigungen in Wien sind 6,5% 

auf der Mariahilferstraße nächst der Kreuzung mit der Otto -Bauer-Gasse oder 4,2% auf der Wasagasse 

bei der Kreuzung mit der Berggasse. 

2.3.1.5  Neigungsparameter für das LCRT-Konzept  

Für die weitere Bemessung werden 6% als maximaler Längs- und Querneigungswert herangezogen: 

Dieser Wert sichert die Benutzbarkeit mit Rollstühlen und stellt einen Kompromiss zwischen eher 

höheren Werten gemäß Trassierungsnormen und eher geringeren Werten aus der Praxis der 

Projektierung von Hauptverkehrsstraßen dar.  
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2.3.2  Kuppen -  und Wannen radien  

2.3.2.1  Sichtverhältnisse  auf der Kuppe  

Die tschechische Projektierungsnorm für Innerortsstraßen 45 gibt minimale Kuppenradien in Abhängigkeit 

von der Projektierungsgeschwindigkeit an und begründet diese mit der für das Fahren auf Sicht je nach 

Geschwindigkeit erford erlichen Sichtweite.  

Zur Berechnung eines akzeptablen Kuppenradius wurde der grundsätzlichen Logik der Norm gefolgt, 

jedoch unter folgenden Berechnungsannahmen: 

¶ Augenhöhe des/der Fahrers/in über der Fahrbahn: 1,2 m (früher in der Norm verwendeter Wert, 

der später auf 1,0 m herabgesetzt wurde 46)c 

¶ Es wurde nicht nur der Kuppenradius berücksichtigt, sondern auch die Rampenneigung: Je 

geringer die Neigungen, umso kürzer wird der vertikale Kreisbogen von Kuppenbeginn bis 

Kuppenende, umso mehr enthält der einzuse hende Anhalteweg auch Teile der konstant 

geneigten Geraden, sodass die Sichtweite in geringerem Ausmaß vom Kuppenradius bestimmt ist 

¶ Reaktionszeit: 1 Sekunde 

¶ Ungünstigst angenommener Haftreibungskoeffizient Reifen/Fahrbahn: 0,5 (entspricht einer 

nassen Fahrbahn47,48,d) 

Als Entwurfsgeschwindigkeit für die Überquerung der LCRT-Trasse werden 30 km/h vorgeschlagen: 

Diese Geschwindigkeit ermöglicht eine weitaus sparsamere Projektierung als etwa 50 km/h und ist 

zugleich jedenfalls für punktuelle Geschwindigkeitsein schränkungen auch auf Hauptverkehrsstraßen 

zumutbar. Beispielsweise weist in Wien die Hörlgasse eine 30-km/h -Beschränkung auf, obwohl es sich 

um eine dreispurige Hauptverkehrsstraße handelt und auch die Burggasse, Neustiftgasse und 

Gumpendorfer Straße haben über ihre gesamte Länge diese Geschwindigkeitsbegrenzung, obwohl es 

sich zweifelsfrei um Durchzugsstraßen handelt. Auch auf einspurigen Kreisverkehren von eher größerem 

Radius, die entlang von Hauptverkehrsstraßen eine populäre Alternative zu ampelgerege lten 

Kreuzungen darstellen, werden Geschwindigkeiten von etwa 30 km/h gefahren 49,50.  

Bei den angeführten Berechnungsannahmen und 6% Neigung beider Rampen ergibt sich ein minimaler 

Kuppenradius von 120 m .  

2.3.2.2  Vertikalbeschleunigung  

Bei 120 m Radius und 30 km/h Fahrgeschwindigkeit ergibt sich eine vertikale Zentrifugalbeschleunigung 

von 0,57 m/s². Dieser Wert liegt weit unterhalb von jenen Vertikalbeschleunigungen, die im realen 

Pkw-Verkehr gemessen wurden51.  

2.3.2.3  Bodenfreiheit  auf der Kuppe  

Bei 120 m Kuppenradius beträgt die erforderliche Bodenfreiheit bei 3 m Radstand (Pkw) 0,9 cm und bei 

6 m Radstand (Niederflurbus) 3,8 cm und ist somit offensichtlich unproblematisch.  

                                            
c Für besonders niedrig ausgeführte Fahrzeuge mit geringerer Augenhöhe des/der Fahrers/in wird die Kuppe 
dadurch nicht unpassierbar, es muss lediglich die Geschwindigkeit etwas reduziert werden, um trotz verkürzter 
Sichtweite auf Sicht zu fahren  
d Auch hier gilt:  bei ungünstigeren Fahrbahnbedingungen muss langsamer gefahren werden 
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2.3.2.4  Vergleichsmessungen  

Es wurde versucht, zum Vergleich auch die Radien realer Straßenkuppen zu vermessen. Dazu wurde 

über eine Länge von 5-15 m entlang der Fahrbahnkuppe alle 0,5 m die Fahrbahnneigung gemessene, um 

aus Neigungsunterschied und Bogenlänge einen entsprechenden Krümmungsradius zu errechnen. Leider 

waren insbesondere auf den als Beispiele bedeutsamen höherrangigen Straßen keine brauchbaren 

Messergebnisse zu erzielen: 

¶ Infolge kleiner Bodenunebenheiten konnten keineswegs kontinuierlich zu - bzw. abnehmende 

Neigungen gemessen werden, sondern zumeist schwankende Werte, daraus ergaben sich von 

Messschritt zu Messschritt stark unterschiedliche, teils auch entgegengesetzte Krümmungen  

¶ Aus Sicherheitsgründen konnte zumeist nicht unmittelbar auf der Fahrbahn gemessen werden, 

sondern nur am parallel verlaufenden Gehsteig , dessen Längsprofil wiederum von Abflac hungen 

an den Ecken beeinflusst ist 

Bei insgesamt 9 gemessenen Kuppen, davon jedoch 7 Nebenstraßen, betrugen die jeweils über 2 m 

Länge gemittelten Kuppenradien zwischen 30 und 65 m.  

2.3.2.5  Wannenradien  

Die Wannenradien sind einerseits unwesentlich für die Frage der Sichtverhältnisse, andererseits aber 

auch von geringer Bedeutung für den baulichen Aufwand, da ein großer Wannenradius lediglich den 

niedrigsten Teil der Rampe verlängert. Es wurde daher der selbe Radius, wir für die Kuppe, also 120 m , 

angesetzt.  

2.3.3  Verke hrsflächenanhebung  gegenüber Umgebungsniveau  

2.3.3.1  Mögliche Wirkungen auf Ortsbild und benachbarte Immobilien  

Das Anheben von querenden Straßen und teilweise auch trassenparallelen Fahrspuren im 

Unterführungsbereich erfordert nicht nur Steigungen und Kuppen bz w.  Wannen. Es ist auch zu 

bedenken, wie sich solche angehobenen Verkehrsflächen in Straßenmitte auf ihre Umgebung auswirken:  

¶ Sowohl eine Hochtrasse selbst, als auch die auf ihr verkehrenden Fahrzeuge können die 

Belichtungsverhältnisse in benachbarten Gebäuden beeinträchtigen  

¶ Bei gleichen Lärmemissionen können höhere Immissionen auftreten, wenn die Lärmquelle 

angehoben wird und daher beispielsweise einem Fenster näher kommt  

¶ Ein durch ein Sockelgeschoss gegebener Sichtschutz kann verloren gehen, wenn der Gehsteig so 

weit angehoben wird, dass PassantInnen direkten horizontalen Blick in die Fenster bekommen  

¶ Schlechter einsehbare und schlechter ausgeleuchtete Winkel kºnnen subjektiv als ăAngstrªumeò 

empfunden werden f und/oder objektiv kriminelle Aktivitäten oder Va ndalismus und 

Verunreinigungen anziehen 

¶ Die (objektiv kaum messbare) ästhetische Qualität des öffentlichen Raums kann leiden  

2.3.3.2  Beispiele bestehender Höhen -  und Breitenverhältnisse  

Als Orientierungshilfe, wie hohe Bauwerke in welchem Abstand von der Grundgren ze bzw. Hausfassade 

üblich und akzeptiert sind, wurden zunächst Beispiele aus den Wiener Bebauungsplänen herangezogen 

                                            
e Als Messgerät diente ein Maßband für den Längenabstand und ein Neigungs- und Entfernungsmessgerät der Type 
Bosch PLR 50C 
f Aus Sicht der Fahrgäste ist LCRT hier jedoch klar im Vorteil gegenüber U-Bahnen mit ausgedehnten 
unterirdischen Stationsbauwerken  
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(siehe Tabelle 4). Es zeigt sich, dass in der geschlossenen städtischen Bebauung Höhenwinkel von teils 

deutlich über 45° zulässig sind, und zwar gleichermaßen in gründerzeitlichen Stadtvierteln wie in 

aktuellen Stadterweiterungsgebieten.  

Weiters wurden in Wien 25 Beispiele gefunden und vermesseng, bei denen entweder echte Hochtrassen 

von Straßen oder Eisenbahn- bzw. U-Bahnlinien nahe an Hausfassaden vorbeiführen, oder bei denen der 

Gehsteig und teilweise auch ein angrenzender Teil der Fahrbahn gegenüber der übrigen Fahrbahnfläche 

abgesenkt sind (siehe Tabelle 5).  

Wie in Abbildung 20 dargestellt, sind Hochtrassen bis auf wenige Ausreißerwerte bezogen auf die 

Entfernung von den Hausfassaden niedriger, als die gewöhnliche, gegenüber liegende Bebauung: 

Typische Höhenwinkel liegen hier im Bereich von 20 -30°. Das ist insofern plausibel, als von den hoch 

liegenden Verkehrsadern verglichen mit Gebäuden nicht nur eine Einschränkung der Belichtung und der 

Privatsphäre ausgeht, sondern auch eine Lärmemission. 

                                            
g Als Messgerät diente ein Neigungs- und Entfernungsmessgerät der Type Bosch PLR 50C, es ist von einer 
Genauigkeit im Bereich von +/ - 10 cm auszugehen. Wo die Hochtrasse mit einer Lärmschutzwand ausgestattet 
war, wurde nur die Höhe bis zum Fuß der Lärmschutzwand gemessen. 
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Anmerkungen 
schmälere Straßen Favoriten: Keplergasse, Raaberbahngasse,  
Ordensgasse - teilweise Bauhöhe angegeben 11 18 59   

schmälere Straßen Favoriten: Keplergasse, Raaberbahngasse,  
Ordensgasse - teilweise Bauklasse angegeben 11 14 52   

Margareten: Gießaufgasse, Diehlgasse 15,17 19,17 52   

Seestadt Aspern: Agnes-Primocic-Gasse, Schenz-Danzinger-Gasse 12 15 51   

Seestadt Aspern: Ilse-Arlt-Straße 14 17 51   

breitere Straßen Favoriten: Humboldtgasse, Scheugasse 15 18 50   

Nordbahnhofareal - noch unbenannte Hauptachse 30 30 45 

Geschäftsviertel,  
eher keine  
Wohnnutzung 

Ottakring: Querstraßen zur Hasnerstraße (Fröbelgasse, 
Liebhartsgasse, Habichergasse, Haberlgasse) 15,1 14 43   

Ottakring: Hasnerstraße 19 16 40   

Sonnwendviertel: Alfred-Adler-Straße 30 21 35   

Seestadt Aspern: Sonnenallee 32 21 33   

Tabelle 4: Beispiele zulässiger Bauhöhen in Relation zu den jeweiligen Straßenbreiten gemäß Bebauungsplänen in Wien  
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Abbildung 20: Höhe und Breite typischer Straßenräume und der Zwischenräume zwischen Bebauung und Hochtrassen in 

Wien 
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Anmerkungen Foto 

Stiegengasse 2,4 6,9 71 

Extremfall an der 
Stiegenecke, Nutzung in der 
Ecke unklar, anschließend 
Geschäftslokal 

 

Holzgasse / Hochtrasse B14 9,6 10,2 47 
vermutlich Büro- oder 
gewerbliche Nutzung 

 

Marokkanergasse bei 
Zaunergasse 2,3 2,3 45 

Maximalmaß an der Ecke, 
Nutzung unklar 

 

Bahndammweg 24 / U6 8,5 8,1 44 Kleingarten, intensiver Verkehr  

Marokkanergasse bei 
Heumarkt 2,6 2,3 41 

Maximalmaß an der Ecke, 
Nutzung: Gasthaus; intensiver 
Verkehr 

 

Joanelligasse vor 
Luftbadgasse 1,4 1,0 36   

 

Salvatorgasse, geringere 
Breite 2,8 1,9 34   

 

Durchlaufstraße 
donauabwärts / U6 - Ecke 
Handelskai 9,0 5,8 33 

stadteigenes Gebäude, 
intensiver Verkehr, reine 
Wohnnutzung 
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Anmerkungen Foto 
Salvatorgasse, maximale 
Höhe 3,7 2,3 32 

  
  

untere Viaduktgasse bei 
Adamsgasse 10,8 6,3 30 

intensiver Verkehr, eher laute 
Fahrzeuge 

 

Vorortelinie / 
Weinheimergasse 
stadtinnenseitig 14,4 8,1 30   

 

obere Viaduktgasse 
gegenüber Adamsgasse 10,8 6,0 29 

intensiver Verkehr, eher laute 
Fahrzeuge 

 

Vorortelinie / 
Weinheimergasse 
stadtaußenseitig 14,3 7,2 27   

 

untere Viaduktgasse bei 
Kolonitzgasse 9,1 4,2 25 

intensiver Verkehr, eher laute 
Fahrzeuge 

 

Nordbahnhofareal/S-Bahn-
Trasse direkt an 
Lasallestraße anschließend 7,0 3,2 25 

Geschäftsviertel, eher keine Wohnnutzung, intensiver 
Verkehr, eher laute Fahrzeuge; wegen Baustelle nur sehr 
indirekte Messung möglich  

Mattiellistraße 3,5 1,5 23   

 

Baumanngasse 7,3 3,1 23 
Bürohaus, eher keine 
Wohnnutzung 
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Zaunergasse bei 
Salesianergasse 2,4 1,0 23 

sehr kurzer Abschnitt, Lager- oder Kellernutzung 
  

Durchlaufstraße 
donauabwärts / U6 - Ecke 
Vorgartenstraße 7,9 3,3 23 

stadteigenes Gebäude, 
intensiver Verkehr, reine 
Wohnnutzung 

 

Luntzgasse / Handelskai 14,4 4,7 18 

stadteigenes Gebäude, reine 
Wohnnutzung, intensiver 
Verkehr mit lauten 
Fahrzeugen 

 

Luftbadgasse vor 
Joanelligasse 3,1 0,9 17   

 

Salesianergasse bei 
Ölzeltgasse 8,3 2,4 16   

 

Jägerstraße / 
Forsthausgasse 
/Nordwestbahn 11,6 3,3 16 

wenig Verkehr aber laute 
Fahrzeuge, Stilllegung bei 
Baubeginn absehbar 

 

Technikerstraße 5,4 1,4 15   

 

Heumarkt 9,3 2,3 14   

 

Tabelle 5: Beispiele von Straßen - oder Eisenbahnhochtrassen oder gegenüber dem übrigen Straßenraum abgesenkten 

Gehsteigen oder Fahrbahnteilen in Wien.  
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2.3.3.3  Grenzwerte des Höhenwi nkels für das LCRT-Konzept  

Für weitere Entwurfsarbeiten im Rahmen des LCRT-Konzepts wird im Regelfall ein Höhenwinkel von 

maximal 20°  gemessen vom Fußpunkt der Hausmauer zur Kante der erhöhten Verkehrsfläche (Fahrbahn 

und ggf. Gehsteig) angestrebt. In Ausnahmefällen können bis zu 30°  akzeptiert werden, dabei sind 

jedoch zusätzliche Kosten für die Finanzierung von Umbauten am Gebäude, Ent schädigungen oder 

Ankauf und Weiterverwertung mit geringerem Ertrag einzukalkulieren (siehe auch 3.2.1.6 ). Zusätzlich 

ist in jedem Einzelfall die Sensibilität der jeweiligen Gebäudenutzung zu berücksichtigen, 

beispielsweise ob in einem betroffenen Erdgeschossbereich Wohnräume, oder lediglich Lagerflächen 

oder Müllräume eingerichtet  sind. 

Es wurde erwogen, die Angemessenheit von Fahrbahnerhöhungen nicht nur nach dem Höhenwinkel zu 

beurteilen, sondern beispielsweise erst einen gewissen Mindestwert der Anhebung zu berücksichtigen, 

insbesondere, wenn das Gebäude einen Sockel hat. Diese Überlegungen wurden jedoch wieder 

verworfen, da in solchen Fällen einer geringfügigen Anhebung zwar einerseits noch keinerlei 

Verschlechterung der Belichtung zu erwarten ist, umgekehrt aber der Wegfall eines durch einen 

Höhenunterschied gegebenen Sichtschutzes bereits bei einer geringfügigen Anhebung der Fahrbahn und 

einer geringen Gehsteigbreite zwischen Fahrbahn und Hauswand besonders gravierend ausfallen kann. 

2.3.3.4  Machbare Höhenlagen in Abhängigkeit des zur Verfügung 

stehenden Straßenraums  

Durch welchen Höhenwinkel vom Fußpunkt der Hausmauer bis zur Kante der angehobenen 

Verkehrsflächen ein Gebäude beeinträchtigt wird, hängt von folgenden Faktoren ab:  

¶ Höhendifferenz zwischen LCRT-Trasse und querenden Straßen, wie in 2.1 erläutert mit 2,8 m 

angenommen 

¶ Kuppenradius und maximale Neigung der angehobenen Verkehrsflächen ð siehe Festlegungen in 

2.3.1 und 2.3.2 

¶ Scheitelhöhe der querenden Straße auf der Unterführung (Jener Anteil der Höhendifferenz, die 

durch Anhebung der Querstraße bewältigt wird, um den Rest muss die LCRT-Trasse abgesenkt 

werden).  

¶ Breite der Straße, in der die  LCRT-Trasse verläuft : Je breiter die Straße ist, umso tief er liegt der 

Punkt, an dem entlang der Querstraße gesehen die Bebauung endet bzw. beginnt  

¶ Entfernung von der Hausecke: die größte Beeinträchtigung erfährt jenes Gebäude bzw. jene 

Räume in den Gebäuden, die direkt an der Ecke zwischen der Querstraße und der  Straße mit 

LCRT-Trasse liegen. Je weiter man sich von dieser Ecke entfernt, umso mehr nähert sich das 

Niveau der Verkehrsflächen der Umgebung bzw. dem vorherigen Zustand an.  

¶ Horizontaler Abstand zwischen der Hausfassade und den angehobenen Verkehrsflächen. 

In Tabelle 6 sind für unterschiedliche Kombinationen der erwähnten Einflussfaktoren sowohl die 

Höhendifferenz sowie der Höhenwinkel angegeben. Bei jenen Untertabellen, welche den Höhenwinkel 

anzeigen, sind entsprechend der zuvor beschriebenen Festlegung Werte bis 20° grün , zwischen 20° und 

30° gelb und über 30° rot  dargestellt.  
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Tabelle 6: Höhendifferenzen zum Umgebungsniveau und Höhenwinkel in Abhängigkeit vom Ausmaß der Anhebung der V erkehrsflächen , der Straßenbreite (längs der LCRT-

Trasse) und der Breite zwischen Hausfassade und  angehobener Verkehrsfläche  sowie der Entfernung zur Hausecke an der Unterführungskreuzung.  Legende siehe nächste 

Abbildung.  
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Es zeigt sich ein sehr starker Einfluss des horizontalen Abstands zwischen Hausfassade und 

angehobenen Verkehrsflächen: Kann nur ein 2 m breiter Gehsteig dazwischen untergebracht werden, 

ist eine Anhebung des Fahrbahnniveaus um mehr als 1 m kaum möglich und die Absenkung der LCRT-

Trasse muss mindestens 1,8 m betragen. Beträgt der Abstand 4 m, also beispielsweise eine Fahrspur 

und ein schmaler Gehsteig oder eine platzsparende Begegnungszone, muss die LCRT-Trasse nur noch 

0,5-0,8 m abgesenkt werden und bei großzügigen Anlageverhältnissen, die 6 m Abstand erlauben, kann 

die gesamte erforderliche Höhendifferenz durch Anheben der Querstraße erzielt werden.  

 

 

 

Abbildung 21: Legende zur Tabelle auf der vorigen Seite  

In Sonderfällen ist es auch denkbar, dass gar kein horizontaler Abstand zwischen Hausfassade und 

angehobenen Verkehrsflächen realisiert wird, sondern die Straße über ihre gesamte Breite angehoben 

wird. Dies kommt insbesondere dann in Frage, wenn alle betroffenen Gebäude über einen ausreichend 

hohen Sockel aufweisen, dass das Eingangsgeschoß über dem angehobenen Straßenniveau liegt und 

durch die Anhebung nicht mehr, sondern weniger oder im Idealfall gar keine Eingangsstufen mehr 

überwunden werden müssen. 

2.4.  Verlegungstiefen von Leitungen im Straßenkörper 52  

Einen wesentlichen Kostenfaktor bei der Errichtung von LCRT-Strecken kann die Umlegung von Ver- 

und Entsorgungsleitungen ausmachen. Dies betrifft zunächst  die üblicherweise in Fahrbahn - oder 

Fahrstreifenmitte verlegten Wasser - und Abwasserleitungen sowie tei lweise die eher am Fahrbahnrand 

verlegten Gas- und Fernwärmeleitungen , welche beim Bau von Straßenbahnen häufig verlegt werden, 

um sie ohne Abbau des Gleiskörpers zugänglich zu halten53.  Eine Möglichkeit, kostenintensive 

Leitungsumlegungen zu vermeiden, wär e die Führung entlang des Wurzelbereichs von Alleebäumen 

unter Einsatz von Wurzelbrücken (siehe 2.10.2), eine andere  die Luftreifenvariante mit minimierter 

Fahrbahnbelastung (siehe 5.1.1).  Wird ein Rad-Schiene-System gewählt, bedeutet eine geringere 

Spurweite stets eine bessere Zugänglichkeiten von Leitungen, da in der Straßenmitte zwischen den 
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zwei Gleisen eine breitere Fläche verbleibt. Unabhängig davon, ob eine klassische Rad-Schiene-Lösung 

oder die Luftreifenvariante gewählt wird, ist im Unterführungsbereich die Tiefe der Trassenabsenkung 

von entscheidender Bedeutung, da hier potenzielle Konflikte sowohl mit den im Fahrbahnbereich in 

Längsrichtung geführten Leitungen, als auch mit de n im Gehsteigbereich geführten Leitungen der 

Querstraße bestehen. 

In Wien gelten für die meisten Arten von Straßeneinbauten Mindestverlegetiefen von 0,7 ð 1 m, 

lediglich die Wasser- und Abwasserleitungen liegen erheblich tiefer. Aufgrund des Platzbedarfs f ür den 

Gleisoberbau und dem erforderlichen Schutz der Leitungen vor mechanischer Beanspruchung (bei 

Wasser und Abwasser auch vor der Frostgefahr) erscheint es unrealistisch, das Fahrbahnniveau  um 

mehr als 0,5 m abzusenken. Selbst dieser Wert ist tendenzie ll optimistisch und setzt voraus, dass 

entweder die tatsächlichen Verlegetiefen die Mindestwerte merklich überschreiten, oder innovative 

Lösungen zur Realisierung außergewöhnlich geringer Einbautiefen gefunden werden, etwa eine 

kollektorartige Integration querender Kabeltrassen in den Gleisoberbau.  

Für einen Kosten-Nutzen-optimalen Entwurf der LCRT-Strecke und ihrer Querungen erscheint es daher 

zweckmäßig, entweder mit maximal 0,5 m tiefen Unterführungen Kosten für Leitungsumlegungen zu 

vermeiden, oder die se Kosten in Kauf zu nehmen und den Großteil der Höhendifferenz durch die 

Tieflage der LCRT-Strecke abzudecken und dafür straßenseitigen Komplikationen zu entgehen und das 

Ortsbild zu schonen. 

2.5.  Standardvarianten der Unterführungen  

Für die konkrete Gestaltun g der Unterführungen und der Trassenführung in der städtischen Realität 

kommt eine Vielzahl möglicher Ausformungen von Unterführungen in Frage, die sich nicht nur durch 

die Höhenlage von LCRT-Trasse und Querstraße unterscheiden können, sondern auch durch die 

horizontale Aufteilung des Straßenraums, die Verkehrsführung und dergleichen. Als erste Näherung 

werden vier Standardtypen definiert, die im Weiteren auch für die Kostenschätzungen (siehe  3) 

herangezogen werden. 



 

 

 
Abbildung 22: Grundriss eines Abschnitts einer LCRT-Strecke  mit einer hoch liegenden Unterführung (siehe auch Ausschnitt u, Schnitt B -B sowie linker Teil von Schnitt A -A), 

Haltestellenbereich (siehe auch Ausschnitt v) sowie einer tief lie genden Unterführung (siehe auch Ausschnitt w, Schnitt C -C sowie rechter Teil von Schnitt A -A) 

 

Abbildung 23: Längsschnitt eines Abschnitts einer LCRT-Strecke  mit einer hoch liegenden Unterführung (linker Teil), einem Haltestell enbereich (Mitte) und einer tief liegenden 

Unterführung (rechter Teil).  
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2.5.1  Hoch liegende Unterführung  
Die hoch liegende Unterführung ist mit 0,5 m Absenkung der LCRT-Trasse und 2,3 m Anhebung der 

Querstraße so angelegt, dass der bauliche Aufwand seitens der LCRT-Trasse möglichst gering ist: Keine 

Umlegung von darunter verlaufenden Leitungen, keine Notwendigkeit einer Baugrubenabsicherung, 

aber auch keine Sichteinschränkungen für den/die LCRT-FahrerIn, sodass FußgängerInnen-Übergänge 

(siehe auch 2.7) an jeder beliebigen Stelle angeordnet werden können. Um den Aufwand für die 

Anhebung der Verkehrsflächen und die Beeinträchtigung für Ortsbild und benachbarte Gebäude trotz 

der großen Höhe gering zu halten, werden nur di e querenden Fahrstreifen angehoben. Die parallel zur 

LCRT-Trasse verlaufenden Fahrbahnen und Gehsteige bleiben auf unverändertem Niveau, ebenso 

werden in der Querstraße parallel zu den Rampen der Überführung Nebenfahrbahnen und Gehsteige 

auf dem ursprünglichen Straßenniveau angelegt, sodass Hauszufahrten problemlos möglich sind und 

dank der größeren Entfernung zur Hochtrasse ein geringerer Höhenwinkel zum Tragen kommt. 

Während für FußgängerInnen und RadfahrerInnen parallel zur LCRT-Trasse ein Durchgang unter der 

angehobenen Fahrbahn eingerichtet wird, können mit Kraftfahrzeugen die parallel zur LCRT-Trasse 

verlaufenden Fahrbahnen nicht durchgehend befahren werden. Am Weg zu oder von einer Adresse 

entlang der LCRT-Trasse muss bei einer Unterführung aus bzw. in eine Nebenfahrbahn der kreuzenden 

Querstraße eingebogen werden. 

 

Abbildung 24: Längsschnitt durch eine die LCRT-Trasse mit hoch liegender Unterführung querende Querstraße  

 

Abbildung 25: Detailauss chnitt einer LCRT-Trasse mit einer hoch liegenden Unterführung  im Grundriss . 



 

 

 

Abbildung 26: Detailansicht eines Längsschnitts entlang einer LCRT-Trasse im Bereich einer hoch liegenden Unterführung.  



 

 

 
Abbildung 27: Detailansicht des Längsschnitts durch eine Querstraße zur LCRT-Trasse mit hochliegender Unterführung  
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Im in Abbildung 23 bis Abbildung 27 dargestellten Beispiel sind die auf ursprünglichem Niveau 

belassenen Verkehrsflächen sowohl in der Querstraße, als auch entlang der LCRT-Trasse als 

Begegnungszone ausgeführt, um bei gesicherter Befahrbarkeit für Feuerwehr -, Müllsammel- oder 

Lieferfahrzeuge dennoch mit einer  möglichst geringen gesamten Straßenbreite auszukommen. In 

diesem Fall genügt für die Querstraße eine Gesamtbreite von etwa 15 m. Die Gesamtlänge der 

Unterführung samt Rampen beträgt in der Richtung der LCRT-Trasse 53 m und in der Richtung der 

Querstraße 91 m. Dieser Wert erscheint insofern realistisch, als beispielsweise die von der 

österreichischen Autobahngesellschaft ASFINAG zur Sanierung von Dehnungsfugen eingesetzte Fly-

over-Konstruktion 54,55 eine Länge von 106 m aufweist. Deren Arbeitshöhe von 1,6-1,9 m ist nur wenig 

niedriger, als die LCRT-Durchfahrtshöhe von 2,45 m abzüglich 0,5 m Trassenabsenkung, sie ist jedoch 

nicht für innerstädtische Hauptverkehrsstraßen mit punktueller 30 km/h -Beschränkung ausgelegt, 

sondern für Stadtautobahnen mit 80 km/h.  

Hoch liegende Unterführungen sind besonders dann geeignet, wenn die LCRT-Trasse nicht in einer 

Hauptverkehrsstraße, sondern in einer solchen Straße verläuft, die zwar breit genug ist, um die LCRT-

Trasse aufzunehmen, aber verkehrlich dennoch nicht die Funktion  einer Hauptverkehrsstraße erfüllt. 

In diesem Fall ist es akzeptabel und verglichen mit den Einbahnregelungen in verkehrsberuhigten 

Wohngebieten nicht außergewöhnlich, dass zwischen den Unterführungen stets nur ein 

schleifenförmiges Zu- oder Abfahren mögli ch ist.  

2.5.2  Tief liegende Unterführung  
Bei der tie f liegenden Unterführung müssen zweifellos alle im Kreuzungsbereich unter der 

Straßenoberfläche verlegten Leitungen umgelegt werden, da die LCRT-Trasse gegenüber dem 

ursprünglichen Straßenniveau um 2,3 m abgesenkt wird. Der höchste Punkt der querenden Fahrbahnen 

wird hingegen um nur 0,5 m angehoben, damit ist es möglich, auch die Gehsteige und die parallel zur 

LCRT-Trasse verlaufenden Fahrbahnen anzuheben. Auf der Unterführung entsteht eine weitgehend 

konventionelle Straßenkreuzung, die sowohl quer, als auch längs zur LCRT-Trasse passiert werden 

kann und auch Abbiegevorgänge zulässt. 

 

Abbildung 28: Längsschnitt durch eine die LCRT-Trasse mit tief liegender Unterführung querende Querst raße 

 

Abbildung 29: Detailausschnitt einer LCRT-Trasse mit tief liegender Unterführung im Grundriss.  



 

 

 

Abbildung 30: Detailansicht eines Längsschnitts entlang einer LCRT-Trasse im Bereich einer tief  liegenden Unterführung.  
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Abbildung 31: Detailansicht des Längsschnitts durch eine Querstraße zur LCRT -Trasse mit tief liegender Unterführung  

Die Proportionen einer tief liegenden Unterführung sind in Abbildung 28 bis Abbildung 31 dargestellt. 

In diesem Fall zieht sich die Länge einer Unterführung inklusive beider Rampen auf der LCRT-Trasse 

über 113 m, auf der Querstraße jedoch nur über 31 m. Au f der LCRT-Trasse wird die Sicht durch die 

Kuppen so weit eingeschränkt, dass der/die FahrerIn den Anhalteweg auf der Ebene der 

Schienenoberkanten nicht durchgehend überblicken kann, weswegen etwa 120 m beiderseits der 

Unterführung ohne hoch zuverlässige Sicherungsanlage kein niveaugleicher FußgängerInnen-Übergang 

(siehe 2.7) eingerichtet werden  kann. Die Sicht auf einen vorausfahrenden Zug ist hingegen gegeben, 

sodass die Sichtverhältnisse im Unterführungsbereich kein Zugsicherungssystem erfordern (was nicht 

heißen soll, dass ein Zugsicherungssystem nicht aus anderen Gründen zweckmäßig wäre).  

Tief liegende Unterführungen sind vor allem dann eine praktikable Lösung, wenn die Straße, der die 

LCRT-Trasse folgt, hohe verkehrliche Bedeutung hat, sodass eine durchgängige Befahrbarkeit und 

Abbiegemöglichkeiten gefordert sind. Ebenso ist sie dann einzusetzen, wenn die Querstraßen zu 

schmal sind, um wie für die hoch liegende Unterführung gefordert parallel sowohl die 

Hauptfahrstreifen, als auch beidseitig Nebenfahrbahn und Gehsteig oder zumindest eine 4 m breite 

Begegnungszone unterzubringen. 

2.5.3  Unterführung mit S pitzkehre  
Kommen hoch liegende Unterführungen nicht in Frage, weil entlang der LCRT-Trasse durchgehende 

Fahrbahnen verlangt werden oder weil die Querstraßen zu schmal sind, kann der bauliche Aufwand für 

tief liegende Unterführungen durch die Anlage von Unterführungen mit S pitzkehre dennoch verm ieden 
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werden: Anstelle einer direkten Querungsmöglichkeit verzweigt sich di e entlang der LCRT-Trasse 

verlaufende Fahrbahn in einen ebenerdig geradeaus weiterführenden Fahrstreifen und einen 

Fahrstreifen, der auf einer Rampe um 2,3 m ansteigt, in einer 180° -Kurve die LCRT-Trasse quert und 

danach auf einer weiteren Rampe wieder auf  das ursprüngliche Niveau absinkt. Voraussetzung dafür 

ist freilich eine ausreichende Straßenbreite, um beiderseits der LCRT-Trasse jeweils zwei Fahrstreifen 

und einen Gehsteig unterzubringen.  

 

Abbildung 32: LCRT-Unterführung m it serpentinenartiger Führung der Querstraße.  

2.5.4  Voll ständig abgesenkte Unterführung  
Ist es gänzlich unmöglich, die benachbarten Verkehrsflächen anzuheben, muss die LCRT-Trasse um die 

gesamte für die Unterführung erforderliche Höhendifferenz von 2,8 m abgesen kt werden. LCRT 

verkehrt in diesem Fall ähnlich einer in offener Bauweise errichteten konventionellen U -Bahn oder 

Untergrundstraßenbahn, jedoch mit geringerer Tieflage dank der geringeren Fahrzeughöhe.  Am 

häufigsten ist mit der Notwendigkeit einer vollstän digen Absenkung bei Kurven zu rechnen, in denen 

die gesamte Straßenbreite genutzt werden soll, um einen möglichst großen Kurvenradius zu erzielen, 

sodass zwischen LCRT-Trasse und Hausmauern kein Platz mehr verbliebe. Unter Berücksichtigung der 

Gegenkurven würde in einem solchen Fall der fahrleitungslose Abschnitt etwa das Doppelte des 

Kurvenradius ausmachen, wobei sowohl Kombinationen von Zuglänge und Kurvenradius denkbar sind, 

bei denen sich eine Stromversorgung über zwei Stromabnehmer ausgeht, als auch solche, die eine 

andere Lösung erfordern würden (siehe auch 2.1.3 und 2.2.3).  

2.6.  Detailüberlegungen zur Organisation des Straßenverkehrs  

2.6.1  Gegenverkehr auf beiden Seiten der  LCRT - Trasse  
Wird die LCRT-Trasse in der Mitte einer breiten Hauptverkehrsstraße geführt, welche beiderseits der 

LCRT-Trasse zwei Fahrstreifen aufweist, könnte auf beiden Seiten der LCRT-Trasse je ein Fahrstreifen 

für die zwei entgegengesetzten Fahrtrichtu ngen angelegt werden. Gegenüber jeweils einer 

zweispurigen Einbahn auf jeder Seite der LCRT-Trasse hätte eine solche Anlageform im Straßenverkehr 

erstens einen geschwindigkeitsdämpfenden Effekt und würde zweitens manche Umwege sparen, da an 

jeder Querstraße sowohl ein Einbiegen nach rechts, als auch nach links möglich ist, ohne eine 

Unterführung zur Querung der LCRT-Trasse passieren zu müssen. 

2.6.2  Ampelschaltungen bei fehlenden Abbiegespuren  
Trotz der gegenüber dem Individualverkehr weitaus höheren Beför derungskapazität des hochrangigen 

öffentlichen Verkehrs könnten f ür die Flüssigkeit des Straßenverkehrs dadurch Schwierigkeiten 

entstehen, dass nicht nur die Möglichkeiten des Querens und Linksabbiegens auf weniger Kreuzungen 

reduziert werden, sondern an diesen u nter Umständen auch kein Platz für eigene Abbiegespuren mehr 



Allgemeine Machbarkeitsstudie  LCRT (Low-Clearance Rapid Transit)  

 

vorhanden ist, sodass abbiegende Fahrzeuge, die wegen FußgängerInnen oder entgegenkommenden 

Fahrzeugen anhalten müssen, auch andere Fahrzeuge blockieren. In diesem Fall könnte ein 

Ampelphasenablauf mit FußgängerInnen-Rundum-Grün und einer Grünphase je Kreuzungsast Abhilfe 

schaffen:  

Konventioneller Ampelumlauf einer 
vierstrahligen Kreuzung:  

1. Grünphase in Nord-Süd-Richtung für 
Fahrzeuge und FußgängerInnen 

2. Grünphase in Ost-West-Richtung für 
Fahrzeuge und FußgängerInnen 

 (dazwischen evtl. eigene Abbiegephasen mit 
zusätzlichen Räumphasen) 

Optimierter Ampelumlauf bei fehlenden 
Abbiegespuren: 

1. FußgängerInnen-Rundum-Grünphase 
2. Grünphase für Fahrzeuge aus Norden, 

Rotphase für alle anderen 
Verkehrsteilnehmer  

3. Grünphase für Fahrzeuge aus Süden, 
Rotphase für alle anderen 
Verkehrsteilnehmer  

4. Grünphase für Fahrzeuge aus Osten, 
Rotphase für alle anderen 
Verkehrsteilnehmer  

5. Grünphase für Fahrzeuge aus Westen, 
Rotphase für alle anderen 
Verkehrsteilnehmer  

 

Zwar bleibt  bei der neuen Ampelregelung aufgrund der höheren Anzahl an Ampelphasen weniger Zeit 

für jede einzelne, dafür können die einzelnen Grünphasen viel effizienter genutzt werden, weil alle 

aus der jeweiligen Richtung kommenden Fahrzeuge freie Fahrt haben und a uch abbiegende Fahrzeuge 

weder gegenüber FußgängerInnen, noch gegenüber entgegenkommenden Fahrzeugen Nachrang haben. 

Kurze, aber gut genutzte Grünphasen für den Fahrzeugverkehr sind hier insofern gut machbar , als 

diese keine langen Räumphasen für FußgängerInnen enthalten müssen.  

2.6.3  Anwendung von Kreisverkehren  
Entlang der LCRT-Trasse könnten auch Kreisverkehre zur Anwendung kommen. Kreisverkehre erfordern 

zwar naturgemäß keine Abbiegespuren, sind aber trotzdem keine Lösung bei knapper gesamter 

Straßenbreite, d a bei für Hauptverkehrsstraßen angemessenen Kreisgrößen (ab 26-30m56 

Außendurchmesser) auch schon genug Platz für Abbiegespuren vorhanden wäre. Am ehesten wären 

Kreisverkehre anzuwenden, wenn beiderseits der LCRT-Trasse Fahrstreifen in beide Richtungen (siehe 

2.6.1) angelegt werden, da die dadurch entstehenden vielstrahligen Knotenpunkte als Kreisverkehre 

wesentlich besser bewältigbar wären.  

2.7.  Niveaugleiche Übergänge für Fuß -  & Radverkehr  

Dass die LCRT-Strecke nicht  bei jeder Seitengasse, sondern nur bei Hauptverkehrsstra ßen gequert 

werden kann, stellt für den motorisierten Verkehr keine wesentliche Verschlechterung dar: Bereits 

jetzt sind im Sinne der Verkehrsberuhigung viele Ziele im niederrangigen Straßennetz nur über 

einbahnbedingte Umwege erreichbar und aus Kapazitäts- und Sicherheitsgründen darf an vielen 

Kreuzungen zwischen höher- und niederrangigen Straßen nur ein-, oder abgebogen, nicht aber die 

Hauptverkehrsstraße gekreuzt werden.   

Im Gegensatz dazu würde für den FußgängerInnenverkehr eine solche Reduktion der 

Querungsmöglichkeiten eine erhebliche und verkehrspolitisch unerwünschte Verschlechterung 

darstellen. Daher werden für FußgängerInnen zusätzlich niveaugleiche Übergänge eingerichtet. Die 

erreichbare Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit  von LCRT wird dadurch nicht beeinträchtigt, weil 

FußgängerInnen aufgrund ihres viel geringeren Platzbedarfs und ihrer größeren Beweglichkeit nicht zu 
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jenen unbeabsichtigten Behinderungen führen, die laufend mit Kraftfahrzeu gen auf 

Straßenbahngleisen zu beobachten sind. 

Es sind zwei verschiedene Arten von niveaugleichen Übergängen vorgesehen: 

¶ Übergänge ohne technische Sicherungen werden nur unmittelbar an Haltestellen angrenzend 

angeordnet, wobei die Haltestellen der beiden F ahrtrichtungen so versetzt angeordnet werden, 

dass sich ein Streckenquerschnitt ergibt, der immer nur mit geringer Geschwindigkeit 

unmittelbar vor dem Anhalten oder nach dem Anfahren befahren wird.  

 

Abbildung 33: Detailausschni tt des Grundri sses einer LCRT-Strecke im  Haltestellenberei ch (versetzte Unterbrechung der 

Zäune, ungesicherter Übergang je weils unmittelbar vor der Halte position der Fahrzeuge)  

 

 

Abbildung 34: Detailausschnitt des Aufrisses ein er LCRT-Strecke im Haltestellenbereich  

¶ Andere Übergänge werden wie optimal ausgerüstete Eisenbahnkreuzungen mit Schranken 

gesichert, die auch bei maximaler Unaufmerksamkeit oder Unvernunft eine physische Barriere 

gegen unerlaubtes Queren darstellen. Je nac h Sichtverhältnissen kommen dabei auch 

wiederum zwei unterschiedliche Lösungen zur Anwendung: 

a) Erlauben die örtlichen Sichtverhältnisse ein Anhalten auf Sicht vor dem Übergang, 

ergeben sich geringe Anforderungen an Sicherheit und Zuverlässigkeit der Anlage,  da 

der/die FahrerIn noch reagieren und den Zug vor dem Übergang zum Stehen bringen 

kann, falls sich die Schranken nicht geschlossen hätten und/oder Personen am Gleis 

sind. Solche Übergänge erfordern eine Mindestsichtweite von 100 m h, die Entfernung zur 

nächsten Haltestelle sollte optimalerweise mindestens 190 m betragen, wenn 

Haltestellenaufenthalt und Schließzeit einander nicht beeinflussen sollen i 

                                            
h Annahmen:  

¶ Ausgangsgeschwindigkeit 60 km/h 

¶ Bremsverzögerung von 2,73 m/s² (Mindestwert gemäß Straßenbahnverordnung) 

¶ Mittlere Anfahrbeschleunigung von 1,0 m/s² zwischen 0 und 60 km/h  

¶ 3 Sekunden Reaktionszeit ab Sichtbarkeit des Übergangs bis Bremsbeginn 

¶ 7 m Trassenbreite 

¶ 1,8 km/h (50 cm pro Sekunde) Gehgeschwindigkeit beim Räumen des Übergangs 

¶ 50 m Zuglänge 
i Ist auch in Haltestellennähe ein kürzerer Abstand zwischen den FußgängerInnen-Übergängen gewünscht, ist dies 
auch möglich, lediglich muss während des Haltestellenaufenthalts der Schließvorgang gestartet werden. Dauert 
der Fahrgastwechsel kürzer als veranschlagt, muss, sicherungstechnisch entsprechend überwacht, mit de r 
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Zur Reduktion des Risikos der Unaufmerksamkeit des/der Fahrers/in kann ein 

infrastrukturseitiges Element des  Zugsicherungssystems einen Warnton im Führerstand 

auslösen, der den/die FahrerIn auf den nahenden FußgängerInnen-Übergang hinweist. 

Bestätigt der/die FahrerIn nicht innerhalb einer zulässigen Reaktionszeit, dass die 

Schranken geschlossen sind und das Gleis frei ist, wird eine Zwangsbremsung 

eingeleitet.  

b) Soll ein niveaugleicher FußgängerInnen-Übergang knapp vor oder nach einer tief 

liegenden oder vollständig abgesenkten Unterführung oder nahe einer Kurve angelegt 

werden, ist ein Sicherungssystem erforderlic h, das mit den im Eisenbahnbereich 

üblichen Zuverlässigkeitswerten sicherstellt, dass kein Schienenf ahrzeug den Übergang 

passiert, wenn dieser nicht geschlossen ist. Idealerweise umfasst ein solches 

Sicherungssystem auch eine Gefahrenraum-Freimeldeanlage, die im Gleisbereich 

verbliebene Personen detektiert. Wenngleich solche Sicherungsanlagen erheblichen 

zusätzlichen Aufwand bedeuten, ist aus folgenden Gründen keineswegs mit ähnlich 

hohen Kosten zu rechnen, wie für Vollbahn -Eisenbahnkreuzungen: 

Á Mit dem unvergleichlich kürzeren Bremsweg verkürzen sich auch die 

Verkabelungsstrecken entsprechend 

Á Nachdem es sich um ein isoliertes System abseits der Interoperabilitätsansprüche 

der Vollbahn handelt, können Lösungen realisiert werden, die eine spezifische 

Fahrzeugausrüstung erfordern 

Á Die Stromversorgung der einzelnen Anlagenkomponenten ist innerstädtisch 

wesentlich einfacher herzustellen, als entlang üblicher Bahnstrecken  

Á Im Gegensatz zur Nachrüstung bestehender Bahnstrecken mit zeitgemäß 

gesicherten Eisenbahnkreuzungen fallen viele Arbeiten im Zuge der 

Neuerrichtung der LCRT-Strecke ohnehin an, insbesondere die Verkabelung längs 

des Gleises 

 

Zusätzliche Sicherheit wird dadurch gewonnen, dass sich zwischen dem Schranken und dem 

vorbeifahrenden Fahrzeug stets noch ein  ausreichender Sicherheitsraum befindet, in dem eine 

eingeschlossene Person die Durchfahrt abwarten kann. Anstelle üblicher Bahnübergangs-Schranken 

können auch Türen, Drehkreuze oder ähnliche Barrieren verwendet werden, die von der Gleisseite her 

jederzeit  aufgedrückt werden können, um den Gleisbereich bei bereits geschlossenem Bahnübergang 

dennoch verlassen zu können. 

Die maximale Schließzeit ergibt pro Gleis 22,5 Sekunden, bei ungünstigster Folge zweier Züge bei 

zweigleisigem Betrieb also 45 s. Eine Reduktion der Wartezeiten für querende FußgängerInnen kann 

bei ausreichendem Straßenquerschnitt dadurch erzielt werden, dass zwischen den Gleisen eine 

ausreichend breite Wartefläche eingerichtet wird und die zwei Gleise einzeln gesicherte Übergänge 

erhalten. Wenn Wartezeiten vermieden werden sollen oder ein niveaugleicher Übergang aufgrund der 

Sichtverhältnisse nicht möglich bzw. zu teuer ist können zusätzlich FußgängerInnen-Überführungen mit 

Stiegen errichtet werden .  

Inwiefern die niveaugleichen Übergänge auch  für RadfahrerInnen zugelassen werden sollten, deren 

Platzbedarf zwar geringer ist als der von Pkw, aber doch größer als der von FußgängerInnen, sollte 

individuell entschieden werden, beispielsweise nach Platzverhältnissen (realisierbare Breite einer 

Verkehrsinsel zwischen Übergang und Fahrbahn) oder Verkehrsstärke des Straßenverkehrs längs zur 

                                                                                                                                                         
Abfahrt so lange zugewartet werden, dass ausreichend Räumzeit und Reaktionszeit gegeben sind, bis das 
Fahrzeug den Übergang passiert. Dauert umgekehrt der Fahrgastwechsel länger als veranschlagt, verlängert sich 
entsprechend auch die Dauer, die der Überg ang geschlossen ist. 
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LCRT-Strecke. Grundsätzlich erscheint die Fahrrad -Mitbenutzung bei den Übergängen an den 

Haltestellen unproblematischer, als bei jenen mit Schranken.  

2.8.  Trennwirkung im  FußgängerInnenverkehr  und mögliche 

Sonderlösungen zu ihrer Reduktionen  

2.8.1  Trennwirkung der Standardvariante  

 

Abbildung 35: LCRT-Trasse (violett , abgesenkte Teile strichliert) mit unveränderten Fußwegen ( grün), geringfügig 

beeintr ächtigten Fußwegen ( orange) und erheblich beeinträchtigten Fußwegen ( rot ).  

Werden durch Unterführungsrampen und Zäune die Möglichkeiten der Querung der LCRT-Trasse auf 

vorgesehene, gesicherte FußgängerInnen-Übergänge sowie Kreuzungen mit LCRT-Unterführung 

beschränkt, reduziert dies grundsätzlich die Bewegungsfreiheit der FußgängerInnen im Straßenraum. 

Ob und in welchem Ausmaß sich Fußwege verlängern, hängt stark von der konkreten Route ab: 

a) Die rechtwinkelige Querung der LCRT-Trasse entlang einer Querstraße trifft stets genau auf 

eine Querungsmöglichkeit und ist daher von keinem Umweg betr offen ( Abbildung 35, links)  

b) Schwenkt der Fußweg von einer Seitengasse in die Straße mit LCRT-Trasse ein, folgt dieser ein 

Stück, quert diese und verlässt sie dann wieder ein eine Seitengasse, so kann ein Umweg 

anfallen, weil bisher die Straße bei entsprechend geringem Verkehrsaufkommen zwischen den 

zwei Seitengassen diagonal überquert werden konnte, was mit der LCRT-Trasse nicht mehr 

möglich ist ( Abbildung 35, Mitte). Während der Umweg in Strecke gemessen vernachlässigbar 

ist, kann der subjektive Zeitverlust etwas größer ausfallen, weil die FußgängerInnen nicht mehr 

der Straße entlang gehen und bei der ersten ausreichenden Lücke im Straßenverkehr die Straße 
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queren können, sondern sich bei einer der Kreuzungen für die Querung entscheiden und 

gegebenenfalls warten müssen. 

c) Ein erheblicher Umweg und Zeitverlust tritt ein, wenn jemand zwischen zwei Sei tengassen 

lediglich die Straßenseite wechseln möchte ( Abbildung 35, rechts): Anstelle des kürzesten 

Weges einmal quer über die Straße muss bis zur nächsten Querstraße und wieder zurück 

gegangen werden. 

Eine relevante Trennwirkung ergibt sich lediglich aus dem Fall c), der wiederum nur dann mit 

relevanter Häufigkeit auftritt, wenn erstens die Straße bisher von ihrem Verkehrsaufkommen und den 

gefahrenen Geschwindigkeiten her ein freies Queren abseits von Schutzwegen und Ampeln ermöglicht 

hat und zweitens in der Straße ausreichend Geschäfte, Lokale oder andere Einrichtungen vorhanden 

sind, dass entsprechend häufig ein Anlass besteht, auf kurzem Weg die Straße zu queren. Beide 

Voraussetzungen treffen für innerstädtische E inkaufsstraßen zu, sodass dort LCRT-Trassen nur in einer 

der unter 2.8.3 bis 2.8.2 beschriebenen Kompromissvarianten realisiert werden können.  

Im Vergleich von LCRT mit konventionellen öffentlichen S tadtverkehrsmitteln ist zu bedenken, dass 

konventionelle U -Bahn-Linien häufig abschnittsweise in Tief - oder Hochlage errichtet werden, um die 

höheren Kosten für Abschnitte in Tieflage auf jene Abschnitte zu reduzieren, die sich für eine 

Hochtrasse nicht eignen. Dabei sind zwischen Hoch- und Tieflage Rampen von etwa 300-400m Länge 

erforderlich, von denen eine wesentlich größere Trennwirkung ausgeht, da diese Abstände übliche 

Baublocklängen bei weitem übersteigen, sodass die U-Bahn-Trasse auch entlang von Querstraßen nicht 

oder nur durch Überwindung von Höhenunterschieden mit Unter - oder Überführungen gequert werden 

kann. 

Um die Kostenvorteile von LCRT maximal ausschöpfen zu können empfiehlt es sich, die LCRT-Strecken 

möglichst in Straßen anzulegen, in denen d er Bedarf an Querungsmöglichkeiten so gering ist, dass mit 

der Kombination von Unterführungen gemäß 2.5 und niveaugleichen FußgängerInnen-Übergängen 

gemäß 2.7 das Auslangen gefunden werden kann.  Sollte jedoch zur Erfüllung der gewünschten 

Verbindungsfunktion und/oder zur Erschließung bedeutender Ziel - oder Quellgebiete eine 

Linienführung durch eine Straße mit hoher Aufenthaltsqualität und FußgängerInnenfrequenz 

unvermeidlich sein, kommen folgende Sonderlösungen in Frage: 

2.8.2  LCRT - Trasse ohne Zäune (in niveaugleichen Abschnitten)  
Am einfachsten kann die Trennwirkung der LCRT-Strecke dadurch verringert werden, dass dort, wo die 

Trasse auf Oberflächenniveau verläuft keine Zäun e zwischen LCRT-Gleisen und benachbarten 

Fahrbahnen angelegt werden, sodass ähnlich wie bei einer konventionellen Straßenbahn ein freies 

Queren an jeder Stelle möglich ist. Dies erscheint jedoch nur mit einer etwas geringeren 

Höchstgeschwindigkeit (z.B. 40 oder 50 statt 60 km/h) bzw. zusätzlichen Fahrzeitreserven für 

defensivere Fahrweise realistisch, jedenfalls muss dabei auf Sicht gefahren werden (zum Einfluss auf 

die Durchschnittsgeschwindigkeit siehe 2.2.3.1 ). Eine solche Lösung kommt nur für kürzere Abschnitte 

in Frage und vor allem dann, wenn bei einer Aufteilung des Straßenraums mit Zäunen die geforderten 

Mindestbreiten zur sicheren Zufahrt mit Einsatzfahrzeugen nicht gesichert wären (siehe 2.10.1).  

2.8.3  Mechanische Querungshilfe (A ufzugs - Sonderbauform)  
Anstelle von mit Lichtzeichen und Schranken gesicherten niveaugleichen FußgängerInnen-Übergängen 

können mechanische Querungshilfen angelegt werden, die eine ähnlich einem Aufzug gestalt ete 

Fahrgastkabine in einer einzigen Bewegung von einer Straßenseite über den Lichtraum der LCRT-

Trasse hinweg auf die andere Seite heben: 
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Abbildung 36: Mechanische LCRT-Querungshilfe in unterschiedlichen Positionen.  

Dank einer solchen Querungshilfe kann die LCRT-Trasse auch während der Durchfahrt eines Zuges 

überquert werden und sie kann auch an Stellen angeordnet werden, an denen ein niveaugleicher 

FußgängerInnen-Übergang nicht angelegt werden kann, etwa bei Unterführungs rampen oder an Stellen 

mit ungünstigen Sichtverhältnissen. Mit Fahrrädern können diese Querungshilfen im Rahmen ihrer 

Kapazität unproblematisch benützt werden. Hinsichtlich des Zeitaufwands für die Querung fallen zwar 

keine Wartezeiten wegen durchfahrender  Züge an, dafür aber der Zeitaufwand für die Hubbewegung 

einschließlich des Schließens und Öffnens der Türen und Wartezeiten in jenen Fällen, in denen die 

Kabine zuerst von der gegenüberliegenden Straßenseite gerufen werden muss. Die Häufigkeit der 

zuletzt  genannten Fälle kann reduziert werden, indem mehrere solche Querungshilfen nebeneinander 

angeordnet werden, ähnlich wie in vielen U -Bahn-Stationen mehrere Aufzüge nebeneinander zur 

Verfügung stehen.  

Gegenüber einem Übergangsbauwerk mit Aufzügen auf beiden Seiten stellt eine solche Querungshilfe 

einen wesentlich geringeren optischen Eingriff in den Straßenraum dar . Der Zeitaufwand zur Querung 

ist erheblich geringer, weil das Rufen der Kabine, Öffnen und Schließen der Türen sowie Anfahren und 
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Abbremsen nur ein Mal statt zwei Mal erforderlich sind und ein Fußweg dazwischen entfällt. Was 

Kostenfaktoren einer solchen Querungshilfe verglichen mit Aufzügen betrifft sind war größere 

mechanische Belastungen und Drehmomente zu bewältigen, dafür sind nur halb so viel e Kabinen mit 

ihren Türen, Sensoren und Schaltelementen und insgesamt weniger bewegte Teile nötig.  

2.8.4  Versenkbare Zäune  
Die Trennwirkung einer LCRT-Linie kann an jeder Stelle der Straße auf die unmittelbar für die sichere 

Durchfahrt notwendige Zeit beschränkt  werden, wenn anstelle punktueller niveaugleicher 

FußgängerInnen-Übergänge ein quasi durchgehender Übergang in Form eines Zaunes errichtet wird, 

der außerhalb des Durchfahrtszeitraums in der Straßenoberfläche versenkt wird. Diese Lösung eignet 

sich nur wenn die zwei Richtungsgleise auf zwei Parallelstraßen aufgeteilt geführt werden, sodass sich 

die Sperrzeiten einander begegnender Züge nicht überlagern können. An jedem Punkt der Strecke 

wiederholt sich der folgende Ablauf  (siehe auch Abbildung 37): 

1. Solange sich kein Zug nähert, kann die gesamte Straßenbreite als durchgehende 
FußgängerInnen- oder Begegnungszone begangen werden. Lediglich der Fahrzeugverkehr sollte 
nur rechts oder links des LCRT-Gleises stattfinden.  

2. Als Vorwarnung vor der Annäherung eines Zuges beginnen in die Fahrbahn eingelassene LEDs zu 
blinken, beispielsweise pfeilförmig zur Seite weisend. 

3. Nach vier Sekunden Vorwarnzeit beginnt sich der Zaun zu heben. Bis er seine volle Höhe 
erreicht hat, vergehen dr ei Sekunden. 

4. Nach weiteren drei Sekunden (Reaktionszeit & Sicherheitsfaktor) besteht die letzte Möglichkeit 
für den/die FahrerIn eine Notbremsung einzuleiten, um vor einer eventuell zwischen den 
Zäunen verbliebenen Person anhalten zu können. 

5. Nach weiteren drei Sekunden erreicht die Zugspitze den betrachteten Punkt.  
6. Die Durchfahrt des Zuges dauert zwischen 3 Sekunden (50 m Zuglänge) und 9 Sekunden (150m). 

Währenddessen wird der Zaun bereits wieder versenkt.  
 
Die erwähnten Zahlen beziehen sich auf 60 km/h Fah rgeschwindigkeit, 1,8 bzw. 3,6 km/h 
Räumgeschwindigkeit der FußgängerInnen (von der Mitte zur Seite bzw. für die vollständige 
Querung) sowie 2,73 m/s² Bremsverzögerung. Der gesamte Vorgang dauert je nach Zuglänge 16 bis 
22 Sekunden, bei einem Intervall von  3 Minuten wäre also nur etwa ein Zehntel der Zeit keine 
Querung möglich. Bei einer Geschwindigkeit von 40 statt 60 km/h ergibt sich nahezu der gleiche 
Zeitbedarf, weil sich zwar die auf den Bremsweg entfallende Zeit verlängert, die Durchfahrzeit des 
Zuges selbst jedoch verkürzt.  
Die Gesamtstrecke, über die sich dieser Vorgang erstreckt, macht bei 60 km/h je nach Zuglänge 
etwa 270-370 m aus. Die notwendige Sichtweite beträgt 100 m.  



 

 

 
Abbildung 37: Sicherung einer eingleisigen, d urch eine Fußgänger - oder Begegnungszone verlaufenden LCRT -Strecke durch versenkbare Zäune  

Für die Realisierung eines versenkbaren Zaunes ist kein durchgehender Schlitz entlang der gesamten Zaunlänge erforderlich: Es  genügen punktuelle 
Bohrungen für die Zaunpfosten ähnlich versenkbarer Poller wie sie zur Zufahrtskontrolle eingesetzt werden sowie eine flache Rille in der 
Fahrbahnoberfläche, in der die Längsstreben des Zaunes zu liegen kommen (siehe das in Abbildung 38 dargestellte Funktionsprinzip).  
 



 

 

 
Abbildung 38: Funktionsprinzip eines versenkbaren Zauns ohne Notwendigkeit eines durchgehenden Schlitzes zwischen den Zaunpfosten. Oben: Längsschnitt in schematischer 

Darstellung (verkürzter A bstand zwischen den Zaunpfosten), unten: Querschnitt durch die einzelnen Zaunpfosten  
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2.8.5  Seichte Tieflage mit direktem Bahnsteigzugang  
Selbst wenn man sich dafür entscheidet, einen wesentlichen Abschnitt der LCRT -Strecke in Tieflage zu 

errichten um die Aufen thaltsqualität an der Oberfläche ni cht zu beeinträchtigen, können die Gleise 

weniger als halb so tief gelegt werden, wie bei einer konventionellen U -Bahn: Während die ältesten U-

Bahn-Systeme aus der Zeit um 1900 noch als ăUnterpflasterbahnenò direkt unter der 

Straßenoberfläche errichtet wurden hat man in der Zeit der autogerechten Stadtplanung seit den 

1960ern in den Station stets ein Zwischengeschoss eingerichtet, damit sich nicht mitten in der stark 

befahrenen Straße ein einziger Zu- und Abgang (pro Bahnsteigende) befindet, sondern zwei Zugänge 

jeweils rechts und links der Fahrbahnen.  Bei Fußgänger- oder Begegnungszonen mit durchgehend 

ungehindert begehbarer Straßenoberfläche ist dieses Zwischengeschoss freilich wieder hinfällig:  

  

Abbildung 39: Links: konventionelle U -Bahn-Station mit Zwischengeschoss, rechts: LCRT -Station in Tieflage mit 

direktem Bahnsteigzugang in Straßenmitte  

Die Umlegung diverser Leitungen ist auch bei Errichtung einer LCRT-Strecke in solcherart seichter 

Tieflage unvermeidlich, es könnte dabei allerdings eine Synergie zwischen dem Bau der LCRT-Strecke 

und der Errichtung eines Kollektors (begehbarer Leitungstunnel ) parallel dazu erzielt werden.   
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2.9.  Wirkung der LCRT - Unterführungen auf das Stadtbild  

Ob und in welchem Ausmaß eine LCRT-Strecke mit ihren Unterführungen das Stadtbild beeinträchtigt, 

kann im Gegensatz zur Trennwirkung für FußgängerInnen nicht mit objektiv gemessen werden, 

sondern hängt vom subjektiven ästhetischen Empfinden ab. Daher sollen an dieser Stelle nur 

Orientierungshilfen gegeben werden, in welchem Ausmaß und in welcher Art der Straßenraum 

verändert wird.  

Abbildung 40 zeigt perspektivische Ansichten einer tief liegenden Unterführung, nachgebildet in ein em 

3D-Modell:  

   

   

   

Abbildung 40: Perspektivische Darstellungen eines 3D -Modells einer tief liegenden Unterführung  

Eine gewisse Vorstellung der optischen Wirkung der geringeren Tiefe von LCRT-Unterführungen 

verglichen mit konventionellen Straßen - oder Straßenbahnunterführungen bietet die Betrachtung von 

reinen FußgängerInnen- und/oder RadfahrerInnen -Unterführungen, welche ähnliche Durchfahrtshöhen 

aufweisen. In Abbildung 41 sind einander drei Fotos von seichten Unterführungen des nicht 

motorisierten Verkehrs sowie ein Foto einer Unterführung einer Hauptverkehrsstraße mit entsprechend 

großer Durchfahrtshöhe gegenübergestellt.  
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Abbildung 41: Beispiele von Unterführungsbauwerken in Wien. Links oben: Fuß - und Radverkehrsunterführung 

Oswaldgasse unter Donauländebahn, Rechts oben: FußgängerInnen -Unterführung im Tiergarten Schönbrunn (Verbindung 

zwischen Orangerie und restlichem Zoogelände), Links  unten: Fuß - und Radverkehrsunterführung zwischen Prater 

Hauptallee und Praterstern (Stationsbereich in der Mitte des Großkreisverkehrs), rechts unten: Unterführung der 

durchgehenden Fahrbahnen des Wiedner Gürtels unter dem Matzleinsdorfer Platz.  

2.10.  Erforderl iche Straßenquerschnitte und deren Aufteilung  

2.10.1  Straßenquerschnitte mit maximaler Ausnutzung der 

Gesamtbreite für Verkehrszwecke  
Die Ermittlung der für die Realisierbarkeit einer LCRT-Strecke erforderlichen Straßenquerschnitte 

basiert  auf folgenden Annahmen und Dimensionierungsgrundlagen: 

¶ LCRT-Trassenbreite 7 m inkl. 3 x 0,7 m Sicherheitsraum (siehe auch Abbildung 10) sowie 

Zäunen, falls vorgesehen 

¶ Maximale Kraftf ahrzeugbreite ohne bzw. mit eingeklapptem Rückspiegel 2,5 m (LKW, 

Feuerwehr, Müllabfuhr)  
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¶ Maximale Kraftf ahrzeugbreite mit Rückspiegel 3,5 m, Rückspiegel darf nicht nur  über 

Parkstreifen oder Gehsteig ragen, sondern auch über den Sicherheitsraum j .  

¶ Gehsteig-Regelquerschnitt 2,2 m  

¶ Bei niveaugleichen Übergängen (begrenzte Länge): 1 m breite Verkehrsinsel zwischen Übergang 

und Fahrbahn, Gehsteigbreite 1,5 m.  

¶ Parkstreifenbreite 2m, bei Verwendung als Ladezone punktuelle Verschmälerung von 

Fahrstreifen oder Gehsteig 

¶ Solange die beidseits der LCRT-Gleise verbleibende Straßenbreite auch für Feuerwehreinsätze, 

Kranarbeiten und dergleichen breit genug ist können die LCRT -Gleise als Rasengleis ausgeführt 

werden, was neben den sonstigen Vorteilen von Rasengleisen auch die Akzeptanz für eventuell 

erforderliche Fällungen von Straßenbäumen verbessern könnte. 

Eine Straße mit zweigleisiger LCRT-Strecke, die auch im Kfz -Verkehr den Charakter einer 

Hauptverkehrsstraße haben soll, benötigt mindestens 29,4 m Gesamtbreite, um zusätzlich zu Gehsteig 

und Parkspur zwei Fahrstreifen je Ric htung unterzubringen.  

 

Abbildung 42: minimal erforderlicher Straßenquerschnitt mit zweigleisiger LCRT -Strecke und beidseitig zwei 

Fahrstreifen, einem Parkstreifen oder einer Ladezone und Gehsteig  

Wenn in der Straße, durch die e ine zweigleisige LCRT-Strecke verläuft, sowohl Parken oder 

Ladetätigkeit, als auch erheblicher Durchzugsverkehr auf einer Fahrspur pro Richtung möglich sein 

soll, ist eine Gesamtbreite von 22,4 m erforderlich. Bei diesem Querschnitt wird bei den 

niveaugleichen Übergängen der Parkstreifen unterbrochen, sodass eine breite  Verkehrsinsel möglich 

wird.  

 

Abbildung 43: minimal erforderlicher Straßenquerschnitt mit zweigleisiger LCRT -Strecke und beidseitig einem 

Fahrstreifen, einem Park streifen oder einer Ladezone und Gehsteig (Situation zwischen niveaugleichen Übergängen)  

                                            
j  Der Sicherheitsraum darf gemäß StrabVO Teil des angrenzenden Verkehrsraums sein. 
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Abbildung 44: minimal erforderlicher Straßenquerschnitt mit zweigleisiger LCRT -Strecke und beidseitig einem 

Fahrstreifen, einem Parkstrei fen oder einer Ladezone und Gehsteig (Situation beim niveaugleichen Übergang mit 

Verkehrsinsel zwischen Übergang und Fahrbahn)  

In Geschäftsstraßen, die zwar für den Durchzugsverkehr von geringerer Bedeutung sind, in denen 

jedoch reger Lieferverkehr stattfi ndet, kann eine Begegnungszone eingerichtet ist, die breit genug ist, 

dass ein mit eingeklappten Spiegeln abgestellter Lkw von einem anderen umfahren werden kann. In 

diesem Fall sind bei symmetrischer Straßengestaltung mindestens 19m Gesamtbreite erforderl ich.  

 

Abbildung 45: minimal erforderlicher Straßenquerschnitt mit zweigleisiger LCRT -Strecke und beidseitiger 

Begegnungszone mit Möglichkeit der Vorbeifahrt an stehenden Fahrzeugen  

Sind zumindest 17,4 m Straßenbreite vorhanden,  kann auf beiden Seiten der zweigleisigen Strecke 

eine Fahrbahn und ein Gehsteig eingerichtet werden, wobei im Bereich der niveaugleichen Übergänge 

sowohl Fahrbahn, als auch Gehsteig etwas verschmälert werden müssen, um Platz für die zwischen 

Übergang und Fahrbahn erforderliche Verkehrsinsel zu schaffen.  Ein solcher Straßenquerschnitt 

ermöglicht zwar nennenswerten Kfz -Verkehr, Ladetätigkeiten sind aber weiterhin nur mit erheblichen 

Behinderungen des Kfz- und/oder FußgängerInnenverkehrs möglich.  

 

Abbildung  46: minimal erforderlicher Straßenquerschnitt mit zweigleisiger LCRT -Strecke und beidseitig einem 

Fahrstreifen und Gehsteig (Situation zwischen niveaugleichen Übergängen)  
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Abbildung 47: minimal erf orderlicher Straßenquerschnitt mit zweigleisiger LCRT -Strecke und beidseitig einem 

Fahrstreifen und Gehsteig sowie einer Verkehrsinsel zwischen niveaugleichem Übergang und Fahrbahn  

Der minimal erforderliche Querschnitt bei geschlossener Bebauung, der noch die Realisierung einer 

zweigleisigen LCRT-Strecke und eine Zufahrtsmöglichkeit an beiden Straßenseiten zulässt , beträgt 14 

m. In diesem Fall kann beidseitig der Trasse lediglich eine 3,5 m breite Begegnungszone eingerichtet 

werden, da bei einer Aufteilung in Fahrbahn und Gehsteig eine unzumutbar geringe Gehsteigbreite von 

weniger als einem Meter verbliebe. Diese Straßenraumaufteilung eignet sich nur bei sehr geringem 

Verkehrsaufkommen, insbesondere sind regelmäßige, längere Halte z.B. für die Belieferung vo n 

Geschäften nur in Seitengassen möglich, wenn der übrige Kfz-Verkehr nicht völlig blockiert werden 

soll. Kräne für Bauarbeiten an Gebäuden in der betroffenen Straße müssen ebenso entweder in 

Seitengassen, oder auf passierbaren Kranportalen aufgestellt wer den. Für Feuerwehreinsätze oder 

außerhalb der Betriebszeit von LCRT durchzuführende Mobilkranarbeiten sollte der Gleisbereich auch 

mit nicht schienengebundenen Fahrzeugen befahrbar und die Zäune leicht demontierbar sein.  

 

Abbildung 48: Straßenquerschnitt mit zweigleisiger LCRT-Strecke und beidseitiger Begegnungszone  ohne Möglichkeit der 

Vorbeifahrt an stehenden Fahrzeugen  

In manchen Ländern ist zumindest in Neubaugebieten eine ausreichende Fahrbahnbreite 

vorgeschrieben, damit Ei nsatzfahrzeuge an abgestellten oder liegen gebliebenen Fahrzeugen 

vorbeifahren können. Eine Kompromissvariante mit einer solchen Umfahrungsmöglichkeit bei 

gleichzeitig ausreichender Unabhängigkeit des LCRT-Betriebs vom umgebenden Straßenverkehr könnte 

durch die Reduktion der Trennzäune auf niedrige Längsbarrieren  ermöglicht werden, die von ihrer 

Form und Höhe her zwar gerade noch sicher überfahren werden können , aber doch abschreckend 

genug wirken, dass der LCRT-Gleiskörper nicht regelmäßig als weitere Fahr spur missbraucht wird.  
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Abbildung 49: Straßenquerschnitt mit zweigleisiger LCRT -Strecke und beidseitiger Begegnungszone mit lediglich 

niedrigen Barrieren zwischen LCRT -Gleisen und Fahrbahnen zur Ermöglichung des Umfahrens von Hindernissen durch 

Einsatzfahrzeuge  

Wenn jedoch aufgrund mangelnder Straßenbreite ein solcher LCRT-Gleisabschnitt, der nötigenfalls für 

Einsatzfahrzeuge befahrbar sein soll, im eingeschränkten Sichtraum nach einer Unterführung 

eingerichtet werden muss, mus s eine Interaktionsmöglichkeit zwischen Einsatzfahrzeug -LenkerInnen 

und Zugsicherungssystem geschaffen werden: Wird aus dem Einsatzfahrzeug heraus oder von der 

jeweiligen Einsatzzentrale eine Möglichkeit angefordert, den jeweiligen Abschnitt zu befahren, 

erlaubt das Zugsicherungssystem im betroffenen Abschnitt nur noch Fahren auf Sicht und zeigt dies 

auch für die LenkerInnen der Einsatzfahrzeuge sichtbar a n. Eine Möglichkeit des Befahrens des LCRT-

Gleiskörpers durch Einsatzfahrzeuge, wenn diese ihr Ziel and ers nicht erreichen können, wäre auch 

bei Anwendung der versenkbaren Zäune gemäß 2.8.4 naheliegend, auch hier erscheint aber eine 

Einflussnahme vonseiten des Einsatzfahrzeugs bzw. der Einsatzzentrale notwendig.  

Wenn im Interesse des Stadtbildes und des ungehinderten Querens für FußgängerInnen eine Lösung 

ohne jegliche Barrieren entlang der LCRT-Gleise gewählt wird, muss eine geringere 

Höchstgeschwindigkeit und insgesamt eine defensivere Fahrweise akzeptiert werde n (siehe auch 

2.2.3.1  und 2.8.2) 

Wenn eine Möglichkeit geschaffen wird, dass Einsatzfahrzeuge in unvermeidlichen Ausnahmefällen den 

Gleiskörper ohne Kollisionsrisiko befahren können, kann vereinzelt auf einer Seite des Gleises auch auf 

eine durchgehend befahrbaren Querschnitt in LKW-Breite verzichtet werden, etwa bei punktuellen 

Hausvorsprüngen. Anlieferungen und Müllentsorgung müssten in diesem Fall von der anderen 

Straßenseite aus erfolgen (die letz ten Meter zu Fuß über das Gleis) und Garagenzufahrten wären in 

den betroffenen Gebäuden nicht möglich.  

 

Abbildung 50: Eingeschränkter Straßenquerschnitt bei einem Hausvorsprung mit absenkbaren Zäunen und Möglichkeit 

des Befahre ns des Gleiskörpers mit Einsatzfahrzeugen.  

In manchen Fällen aufgelockerter Bebauungsstrukturen haben die entlang einer Straße angeordneten 

Häuser keine straßenseitigen Hauseingänge oder ðeinfahrten, sondern werden über andere Straßen 

bzw. Wege innerhalb der Wohnhausanlage erschlossen. In solchen Fällen kann der Abstand zwischen 

LCRT-Strecke und Hauswand die Bereite eines Kraftfahrzeugs unterschreiten. Sofern nicht weitere 

Vorschriften bzw. Ansprüche entgegenstehen, etwas aus Lärmschutzgesichtspunkten, und der 
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Sicherheitsraum direkt an die Hausmauer angrenzen kann, beträgt die Mindestbreite für eine 

zweigleisige Strecke 10,5 m.  

 

Abbildung 51: Straßenquerschnitt mit zweigleisiger LCRT -Strecke und Bebauung ohne straßenseitige Hause ingänge oder 

ðeinfahrten.  

Wenn für die Umsetzung einer bestimmten LCRT-Streckenführung keine Alternativen dazu bestehen, 

auf kürzeren Teilabschnitten sehr schmale Straßen mit offener Bebauung (freistehende 

Einfamilienhäuser) zu nutzen, kann versucht werden, mit den GrundeigentümerInnen gegen 

Entschädigung zu vereinbaren, dass die Außenspiegel von Müllsammelfahrzeugen und anderen Lkw 

bzw. breiten Kraftfahrzeugen die Gartenzäune bzw. Hecken überragen dürfen und dass die 

Fahrleitungsmasten auf deren Grund erri chtet werden (idealerweise stets auf den Grundgrenzen 

benachbarter Grundstücke). FußgängerInnen können dann jedoch breite Kraftfahrzeuge nur über den 

Gefahrenraum des LCRT-Gleises umgehen, sodass hier Fahrtverzögerungen durch entsprechende 

Geschwindigkeitsreduktion eingeplant werden müssen. Wenn man gleichzeitig auf die Option 

eingleisiger LCRT-Strecken bei moderat längeren Intervallen im suburbanen Raum zurückgreift  (siehe 

auch 5.3), so ergibt sich als absolutes Minimum zur Realisierung von LCRT-Strecken eine Straßenbreite 

von 9,5 m.  

  

 

Abbildung 52: Straßenquerschnitt mit eingleisiger LCRT -Strecke und Einbeziehung von Nachbargrund  
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In Tabelle 7 sind die Mindestquerschnitte aller möglichen Kombinationen für die zwei Straßenseiten zu 

entnehmen, sowohl für zweigleisige, als auch für eingleisige Strecken . 

zweigleisig 

  

eine Straßenseite 

2 Fahrspuren 
+ Parkstreifen 
+ Gehsteig 

1 Fahrspur + 
Parkstreifen + 
Gehsteig 

Begegnungs-
zone breit 

1 Fahrspur 
+ Gehsteig 

Begegnungs-
zone schmal 

Einbeziehung 
von 
Nachbargrund 

a
n

d
e

re
 S

tr
a

ß
e
n

s
e
it
e

 

2 Fahrspuren + 
Parkstreifen + Gehsteig 29,4 25,9 24,2 23,4 21,7 21 

1 Fahrspur + 
Parkstreifen + Gehsteig 25,9 22,4 20,7 19,9 18,2 17,5 

Begegnungszone breit 24,2 20,7 19 18,2 16,5 15,8 

1 Fahrspur + Gehsteig 23,4 19,9 18,2 17,4 15,7 15 

Begegnungszone 
schmal 21,7 18,2 16,5 15,7 14 13,3 

Einbeziehung von 
Nachbargrund 21 17,5 15,8 15 13,3 12,6 

Bebauung ohne direkte 
straßenseitige 
Hauseingänge/-fahrten 18,2 14,7 13 12,2 10,5 9,8 

eingleisig 

  

eine Straßenseite 

2 Fahrspuren 
+ Parkstreifen 
+ Gehsteig 

1 Fahrspur + 
Parkstreifen + 
Gehsteig 

Begegnungs-
zone breit 

1 Fahrspur 
+ Gehsteig 

Begegnungs-
zone schmal 

Einbeziehung 
von 
Nachbargrund 

a
n

d
e

re
 S

tr
a

ß
e
n

s
e
it
e

 

2 Fahrspuren + 
Parkstreifen + Gehsteig 26,3 22,8 21,1 20,3 18,6 17,9 

1 Fahrspur + 
Parkstreifen + Gehsteig 22,8 19,3 17,6 16,8 15,1 14,4 

Begegnungszone breit 21,1 17,6 15,9 15,1 13,4 12,7 

1 Fahrspur + Gehsteig 20,3 16,8 15,1 14,3 12,6 11,9 

Begegnungszone 
schmal 18,6 15,1 13,4 12,6 10,9 10,2 

Einbeziehung von 
Nachbargrund 17,9 14,4 12,7 11,9 10,2 9,5 

Bebauung ohne direkte 
straßenseitige 
Hauseingänge/-fahrten 15,1 11,6 9,9 9,1 7,4 6,7 

Tabelle 7: Minimal erforderliche Straßenbreiten in Metern je nach Gestaltung der beiden Straßenseiten für LCRT-

Strecken mit zwei Gleisen oder einem Gleis   

2.10.2  Besonderheiten von LCRT - Strecken in Straßen mit 

Grünanlagen  
Wenn die Breite des Straßenquerschnitts die Anlage eines Grünstreifens erlaubt, kann dieser zu einer 

weiteren baulichen Vereinfachung genutzt werden: Anstelle einer vertikalen Wand zwischen der 

abgesenkten LCRT-Trasse und der in Annäherung zur Kreuzung angehobenen Fahrbahn kann eine 

begrünte Böschung errichtet werden.  

Soll eine LCRT-Strecke in einer Straße mit vorhandenem Baumbestand errichtet werden, so stellt der 

Anspruch, die Bäume zu erhalten nicht nur eine weitere Einschränkung der Gestaltungsmöglichkeiten 

dar, sondern zugleich auch ei ne Möglichkeit, die Umlegung unterirdischer Leitungen zu vermeiden: 
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Wegen der Gefahr von Beschädigungen durch Wurzeln wird bei der Verlegung diverser Leitungen ein 

gewisser Mindestabstand zu Bäumen eingehalten, empfohlen wird beispielsweise in der DIN 18920 ein 

Mindestabstand von 2,5 m ab Stammmitte 57. Ein durchwurzelter Boden stellt für die Errichtung eines 

LCRT-Gleises ein zwar nicht vernachlässigbares, mittels Wurzelbrücken aber doch überwindbares 

Hindernis dar:  

 

Abbildung 53: Wurzelbrücke im Grundriss (oben) und im Längsschnitt unten; mit  Streifen - und Punktfundamenten 

(links) bzw. nur mit Streifenfundamenten (rechts)  

Wurzelbrücken werden angewandt, wenn die Notwendigkeit besteht, dass ein Teil jener Fläche, die 

zur Erhaltung eines gesunden Baumes nicht versiegelt und verdichtet werden darf, befahren oder 

(intensiv) begangen werden kann. Wurzelbrücken können entweder ausschließlich auf 

Streifenfundamenten außerhalb des Wurzelraumes ruhen, oder es können in größeren Zwischenräumen 

zwischen den einzelnen Wurzeln zusätzlich Punktfundamente angeordnet werden . 

Der Versuch, mit einer LCRT-Trasse den Nahbereich bestehender Bäume verkehrlich nutzen zu können 

und zugleich Konflikte mit Leitungstrassen unter dem Gleisbereich zu vermeiden ist besonders 

vielversprechend, wenn die LCRT-Strecke mit möglichst schmaler Spurweite realisiert wird, da der 

seitlich über die Spurweite überragende Teil des Fahrzeugs weder mit Wurzeln kollidiert, noch ein 

Hindernis bei Grabungsarbeiten darstellt. Der i n Abbildung 54 dargestellte Straßenquerschnitt beruht 

beispielsweise auf einer Spurweite von 760 mm und einer Gesamtbreite des als feste Fahrbahn 

ausgeführten Gleises von einem Meter. 
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Abbildung 54: Querschnitt einer Straße mit einer LCRT -Linie und vorhandenem Baumbestand bei Anlage der LCRT -Gleise 

im Nahbereich der Bäume  

Bei dieser Aufteilung des Straßenraums ist zwischen Bäumen und Hausfassaden eine Wohnstraße oder 

Begegnungszone erforderlich, die von Breite und Höhe (bis zur Baumkrone) her die Zufahrt mit Liefer -, 

Feuerwehr- oder Müllsammelfahrzeugen ermöglicht. Während diese Verkehrsflächen in erster Linie 

dem nicht motorisierten Verkehr dienen und mit Kraftfahrzeugen nur auf kürzestem Zu- und 

Abfahrtsweg befahrbar sind, finden zwischen den zwei LCRT-Gleisen weitere Fahrbahnen Platz, 

welche umgekehrt nur auf den hochrangigen, von den LCRT-Gleisen unterquerten Kreuzungen mit dem 

üblichen Straßennetz verbunden sind. Zwischen den LCRT-Gleisen und diesen Fahrbahnen sind 

zusätzlich Gehsteige oder zumindest punktuelle Verkehrsinseln im Bereich der niveaugleichen 

FußgängerInnen-Übergänge notwendig, damit FußgängerInnen zwischen dem Queren von Gleis und 

Fahrbahn eine sichere Wartemöglichkeit vorf inden. Der in Abbildung 54 dargestellte 

Straßenquerschnitt entspricht einer gesamten Straßenbreite von 26,6 m. Ergibt sich wegen geringerer 

Gesamtbreite oder ungünstigerer Position der Bäume keine ausreichende Breite  für die Gehsteige und 

Fahrspuren in Straßenmitte, so kann dort entweder eine Einbahnfahrbahn oder ein kreuzungsarmer 

Schnellradweg untergebracht werden.  

3.  Kostenschätzung  

3.1.  Präambel  

Die Quantifizierung des Einsparungspotenzials von LCRT gegenüber konventionellen U-Bahnen ist der 

wohl wichtigste Teil dieser Machbarkeitsstudie. Zugleich ist es jedoch auch der schwierigste Teil, da 

es kaum Beispiele vergleichbarer Bauten gibt und generell nur wenig Daten zu detaillierten 

Kostenkomponenten von Infrastrukturbauwerk en öffentlich zugänglich sind. LeserInnen, die über die 

diversen Eingangsdaten besser Bescheid wissen, bitte ich daher, bei eventuell unplausiblen Annahmen 

nicht die Seriosität dieser Studie oder des Konzepts LCRT insgesamt anzuzweifeln, sondern im Sinne 

konstruktiver Kritik mich zu kontaktieren, um mir eine präzisierende Überarbeitung zu ermöglichen.  

Wie die gesamte Machbarkeitsstudie beziehen sich auch die Kostenschätzungen nicht auf ein e 

konkrete Linie oder Stadt, sondern beruht auf allgemeinen Annahmen.   
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Der Schwerpunkt der Kostenschätzungen liegt auf den Infrastruktur -Baukosten, also den 

Errichtungskosten der LCRT-Strecke inklusive der Unterführungen und der notwendigen 

Umgestaltungen des Straßenraums. Auf die Auswirkungen des LCRT-Prinzips auf die Fahrzeug-

Anschaffungskosten wird überschlagsmäßig eingegangen. Bezüglich der übrigen Kosten wird vorläufig 

angenommen, dass sie sich analog zu den Baukosten (Infrastruktur-Wartungskosten) bzw. den Kosten 

des konventionellen Straßenbahnbetriebs (Rollmaterial - und sonstige Betriebskosten) verhalten.  

3.2.  Infrastruktur - Baukosten  

3.2.1  Methodik  und Aus gangsdaten  

3.2.1.1  Berechnungsszenarien  

Um die mögliche Schwankungsbreite der Ergebnisse infolge der unsicheren Ausgangsdaten einschätzen 

zu können, wurde die gesamte Kostenschätzung in drei Szenarien durchgeführt: Neben einem 

Standardszenario wurde eine optimistische und eine pessimistische Berechnung angestellt. 

ăOptimistischò ist dabei im Sinne von ăg¿nstig f¿r LCRTò zu verstehen, d.h. die Kosten f¿r 

konventionelle U -Bahnen in offener  Tieflage oder in Hochlage, mit denen das Ergebnis schlussendlich 

verglichen wird, wurden hier höher eingeschätzt, für die pessimistische Berechnung gilt entsprechend 

das Gegenteil. 

Die Berechnungsszenarien unterscheiden sich voneinander nicht nur in unter schiedlichen 

Kostensätzen, sondern auch hinsichtlich des Abstands zwischen den Unterführungen und der Anteile 

der verschiedenen Unterführungstypen (siehe 2.5):  

 Optimistisch Standard Pessimistisch 

Anzahl Unterführungen gesamt je km 2,5 3 4 

davon vollständig abgesenkt 0,25 0,5 1 

davon tief liegend 1,25 1,5 2 

davon hoch liegend oder mit Spitzkehre 1 1 1 

Tabelle 8: Unterführungen pro Streckenkilometer je nach Berechnungsszenario  

3.2.1.2  Indexi erung und Währungsumrechnung  

Da sich die verwendeten Quellen auf Bauprojekte aus mehreren Jahrzehnten erstrecken, war eine 

Indexierung notwendig, um Vergleichbarkeit herzustellen: Werte in Euro bzw. aus europäischen 

Quellen wurden mit dem Tiefbaupreisindex  der Statistik Austria 58 indexiert, wobei der Index für den 

Straßenbau herangezogen wurde, da dieser am weitesten in die Vergangenheit zurückreicht. Werte in 

US-Dollar wurden mangels geeigneterer Indices mit dem Einfamilienhaus -Preisindex59 des U.S. Census 

Bureau hochgerechnet und danach mit dem aktuellen Wechselkurs 60 auf Euro umgerechnet. Ein 

einziger Wert wurde in Schweizer Franken erhoben, dieser wurde mit dem historischen Wechselkurs 

für 2011 (1.Juli 2011) in Euro umgerechnet und dann wie die Euro -Werte i ndexiert.  

3.2.1.3  Basis -  und Vergleichs kosten: konventionelle Straßenbahn -  und U -

Bahn strecken  

Als Ausgangspunkt für die Baukosten einer LCRT-Strecke wurden zunächst Baukosten für 

konventionelle Straßenbahnprojekte erhoben, zusätzlich wurden Baukosten für konventio nelle U-

Bahnen recherchiert , die einerseits in die Berechnung nach der Analogiemethode (siehe 3.2.1.4 ) 

einfließen und andererseits als Vergleichswert zur Ermittlung des relativen Einsparungspotenzials 

herangezogen werden.  Folgende Quellen wurden dazu ausgewertet:  
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¶ Ein Fachartikel zu Straßenbahn-Neubaukosten in Deutschland61 

¶ Eine Dissertation zu Straßenbahn-Projekten in Frankreich inklusive vergleichsweisen Kosten von 

U-Bahn-Projekten 62 

¶ Eine Publikation zu Systemkosten von Straßenbahn und Busbahn63 

¶ Ein Kontrollamtsbericht betreffend Baukostenvergleiche zwischen de r Wiener und der 

Münchner U-Bahn64  

¶ Eine weltweite Vergleichsstudie der ITA zum Baukostenvergleich zwischen Tief- und Hochlage65 

¶ Ein Tagungsbeitrag zu den Potenzialen hochrangiger ÖV-System in Städten der 

Entwicklungsländer66 

¶ Variantenstudie bzw. Kostenschätzung der Westside Subway Extension Los Angeles67 

¶ Für Bezugsgrößen und Hochrechnungen wurden weitere Webseiten über die U-Bahn-Netze von 

Wien68 und München69 sowie Kartengrundlagen70,71 herangezogen. 

In der Vergleichsstudie der ITA72 wurden folgende Kostenverhältnisse zwischen niveaugleicher 

Führung, Hoch- und Tieflage erwähnt:  

¶ Bisherige ăDaumenregelò: 1:3:6  

¶ Neue Einschätzung der ITA: 1:2:4,5 

Basierend auf den zuletzt genannten Relationen wurde versucht, von den für Wien und München 

bekannten netzweiten Kostenmittelwerten auf die Kosten in Hochlage, Tieflage und bei ebenerdiger 

Streckenführung zu schließen. 

Die Bandbreiten der Kilometerkosten je nach Quelle und SPNV-Kategorie sind in Abbildung 55 

dargestellt:



 

 

 

 

Abbildung 55: Baukosten konventioneller Straßenbahnen und U -Bahnen in niveaugleicher Trassierung, Tief - oder Hochlage. Quellen: Christoph Gron eck (Anhaltswerte DE) 73, 

Christoph Groneck (Beispiele FR) 74, FGSV (SPNV-Richtwerte) 75, International Tunneling Association (ITA -Studie) 76, Stadtrechnungshof Wien (Werte für Wien und München) 77, 

Parsons Brinckerhoff (Variantenstude Westside LA) 78, Allport & Bamfo rd (weltweite SPNV -Richtwerte) 79 *: inklusive Fahrzeugkosten. Alle Werte für das Jahr 2016 indexiert.






















































































